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Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung 
 
 
Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung 

und ist unterteilt in: 

Abschnitt A1 Haftpflichtrisiko des Veranstalters 
 gilt für die allgemeinen und besonderen Risiken aus der Durchführung von Veranstaltungen 

A2 Umweltrisiko 
 gilt für Schäden durch Umwelteinwirkungen und Schäden an der Umwelt 

A(GB) Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A 
 enthält Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Beitragsregulierung, zur Beitragsanglei-

chung und zu Schiedsgerichtsvereinbarungen 

A(KL) Klauseln zu Teil A für die Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung 
 jede dieser Klauseln gilt nur, falls besonders vereinbart und im Versicherungsschein 

genannt 
 
 
Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und ist unterteilt in: 

Abschnitt B1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 
B2 Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 
B3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 
B4 Weitere Regelungen (z. B. Mehrfachversicherung, Anschriftsänderung, Verjährung) 

 
 
Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und 
seine Nachträge. 
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A1-1 Versicherte Eigenschaften, Rechtsverhältnisse, Tä-
tigkeiten (versichertes Risiko)

A1-1.1 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestim-
mungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der im Antrag/Versicherungsschein nä-
her bezeichneten Veranstaltung einschließlich in un-
mittelbarem Zusammenhang damit stehenden Vor-
und Nacharbeiten.
Soweit eine behördliche Erlaubnis erforderlich ist, be-
steht Versicherungsschutz nur dann, wenn diese erteilt
ist.
Der Versicherungsschutz besteht ausschließlich für
Veranstaltungen innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland.
Falls im Ausland stattfindende Veranstaltungen versi-
chert werden sollen, kann der Versicherungsschutz
durch besondere Vereinbarung im Versicherungs-
schein oder in seinen Nachträgen erweitert werden.

A1-1.2 Ausgenommen von der Versicherung und besonders
zu versichern ist, was nicht nach dem Antrag aus-
drücklich in Versicherung gegeben ist.

A1-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum
Verhältnis zwischen den Versicherten (Versiche-
rungsnehmer und mitversicherten Personen)

A1-2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht
A1-2.1.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsneh-

mers und solcher Personen, die er zur Leitung, Be-
aufsichtigung und Überwachung der zur Versiche-
rung beantragten Veranstaltung angestellt hat, in
dieser Eigenschaft;

A1-2.1.2 sämtlicher übrigen Angestellten/Beschäftigten des
Versicherungsnehmers aus ihrer Tätigkeit anlässlich
der Veranstaltung.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
sprüche aus Personenschäden, bei denen es sich
um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb
des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge-
setzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes
Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt wer-
den.
Nicht versichert ist die Haftpflicht von selbstständi-
gen Unternehmen und ihren Beschäftigten.

A1-2.2 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertrags-
bestimmungen sind auf die mitversicherten Personen
entsprechend anzuwenden.

A1-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risi-
kobegrenzungen oder Ausschlüsse in der Person des
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Per-
son vorliegen, entfällt der Versicherungsschutz sowohl
für den Versicherungsnehmer als auch für die mitversi-
cherten Personen.

A1-2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur
der Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung
der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsneh-
mer als auch die mitversicherten Personen verantwort-
lich.

A1-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall
A1-3.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der

Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetretenen Schadener-
eignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-,
Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensscha-
den zur Folge hatte, aufgrund

g e s e t z l i c h e r
H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n
p r i v a t r e c h t l i c h e n   I n h a l t s

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch ge-
nommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die
Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum
Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

A1-3.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,
a)  auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus

Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-
densersatz statt der Leistung;

b)  wegen Schäden, die verursacht werden, um die
Nacherfüllung durchführen zu können;

c)  wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsge-
genstandes oder wegen des Ausbleibens des mit
der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

d)  auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrau-
en auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

e)  auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzö-
gerung der Leistung;

f)  wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender
Ersatzleistungen.

A1-3.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, so-
weit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung
oder Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

A1-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Ver-
sicherers

A1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst

● die Prüfung der Haftpflichtfrage,
● die Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-

sprüche und
● die Freistellung des Versicherungsnehmers von

berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes,
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Ver-
gleichs zur Entschädigung verpflichtet ist und der Ver-
sicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zu-
stimmung des Versicherers abgegeben oder geschlos-
sen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit
der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich
bestanden hätte.
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versiche-
rungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versi-
cherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des
Dritten freizustellen.

A1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Ab-
wicklung des Schadens oder Abwehr der Schadenser-
satzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärun-
gen im Namen des Versicherungsnehmers abzuge-
ben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem
Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen
den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer bevoll-
mächtigt, den Prozess zu führen. Der Versicherer führt
dann den Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des
Versicherungsnehmers.

A1-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadener-
eignisses, das einen unter den Versicherungsschutz
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann,
die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder
genehmigt, so trägt der Versicherer die gesetzliche
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Vergütung oder die mit ihm besonders vereinbarten
höheren Kosten des Verteidigers.

A1-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
cherte Person das Recht, die Aufhebung oder Minde-
rung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der
Versicherer bevollmächtigt, dieses Recht auszuüben.

A1-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme,
Höchstersatzleistung, Serienschaden, Selbstbehalt)

A1-5.1 Versicherungssumme
Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei
jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten, im Versi-
cherungsschein genannten Versicherungssummen be-
grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige
Personen erstreckt.

A1-5.2 Höchstersatzleistung
Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:
Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind
für alle Versicherungsfälle während der Versicherungs-
dauer auf das Einfache der vereinbarten Versiche-
rungssumme begrenzt.

A1-5.3 Serienschaden
Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrages ein-
tretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall (Serienschaden), der im Zeitpunkt des ersten
dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
a)  auf derselben Ursache,
b)  auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere

sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder
c)  auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.

A1-5.4 Selbstbehalt
Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsneh-
mer bei jedem Versicherungsfall an der Entschädi-
gungsleistung des Versicherers mit einem im Versi-
cherungsschein oder seinen Nachträgen festgelegten
Betrag (Selbstbehalt). Auch wenn die begründeten
Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die
Versicherungssumme übersteigen, wird der Selbstbe-
halt vom Betrag der begründeten Haftpflichtansprüche
abgezogen. A1-5.1 Satz 1 bleibt unberührt.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt
der Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe den
Selbstbehalt nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtig-
ter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

A1-5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten wer-
den nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

A1-5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme,
trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis
der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser An-
sprüche.

A1-5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten
Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder den
nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der
Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente
nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versi-
cherer erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung über den Versiche-
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der
Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die

Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme
übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem
vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

A1-5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung ei-
nes Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedi-
gung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungs-
nehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der
Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Ent-
schädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzu-
kommen.

A1-6 Besondere Regelungen für einzelne Risiken des Ver-
anstaltungsrisiko (Versicherungsschutz, Risikobe-
grenzungen und besondere Ausschlüsse)
A1-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne Risiken
aus der Durchführung von Veranstaltungen, deren Risi-
kobegrenzungen und die für diese Risiken geltenden be-
sonderen Ausschlüsse.
Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen enthält,
finden auch auf die in A1-6 geregelten Risiken alle ande-
ren Vertragsbestimmungen Anwendung (z. B. A1-4 –
Leistungen der Versicherung oder A1-7 – Allgemeine
Ausschlüsse).

A1-6.1 Einrichtungen, Räumlichkeiten und Grundstücke
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Be-
sitz und der Verwendung der zur Veranstaltung be-
nutzten Einrichtungen, Räumlichkeiten und Grundstü-
cke.

A1-6.2 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge und
Kraftfahrzeug-Anhänger

A1-6.2.1 Versichert ist – abweichend von A1-7.13 – die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers we-
gen Schäden durch den Gebrauch ausschließlich
von folgenden nicht versicherungspflichtigen Kraft-
fahrzeugen und Kraftfahrzeug-Anhängern:
a)  nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen

verkehrende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf
eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit;

b)  Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauart-
bedingter Höchstgeschwindigkeit;

c)  selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr
als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindig-
keit;

d)  Kraftfahrzeug-Anhänger, soweit diese nicht in
Verbindung mit einem zulassungs- oder versi-
cherungspflichtigen Zugfahrzeug gebraucht wer-
den. Soweit Versicherungsschutz durch andere
Versicherungen besteht, geht dieser vor.

A1-6.2.2 Die in A1-6.2.1 genannten Fahrzeuge dürfen nur
von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden.
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wis-
sen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht von ei-
nem unberechtigten Fahrer gebraucht werden.
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öf-
fentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderli-
chen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das
Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der die
erforderliche Fahrerlaubnis hat.
Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Ver-
letzung von Obliegenheiten).

A1-6.2.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der
Überlassung der in den Versicherungsschutz einge-
schlossenen Arbeitsmaschinen und Geräte mit und
ohne Bedienungspersonal an Betriebsfremde.
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Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des je-
weiligen Mieters bzw. Entleihers.

A1-6.3 Vermögensschäden
A1-6.3.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers wegen Vermögensschäden, die
weder durch Personen- noch durch Sachschäden
entstanden sind.

A1-6.3.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
sprüche wegen Vermögensschäden
a)  durch vom Versicherungsnehmer (oder in sei-

nem Auftrag oder für seine Rechnung von Drit-
ten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrach-
te Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b)  aus planender, beratender, bau- oder montage-
leitender, prüfender oder gutachterlicher Tätig-
keit;

c)  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisun-
gen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

d)  aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
e)  aus Auskunftserteilung, Übersetzung;
f)  aus Reiseveranstaltungen;

g)  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-
stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art,
aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Un-
terschlagung;

h)  aus
● Rationalisierung und Automatisierung,
● Datenerfassung, -speicherung, -sicherung,

-wiederherstellung,
● Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elek-

tronischer Daten;
i)  aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten

und Namensrechten, gewerblichen Schutzrech-
ten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder
Wettbewerbsrechts;

j)  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen,
Vor- und Kostenanschlägen;

k)  aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von
Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat
oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien/Organe im Zusammenhang ste-
hen;

l)  aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen
oder behördlichen Vorschriften, von Anweisun-
gen oder Bedingungen des Auftraggebers oder
aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

m)  aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch
z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

A1-6.3.3 Versichert ist – abweichend von A1-6.3.2 und
A1-7.9 – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Vermögensschäden aus der
Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Ver-
wendung personenbezogener Daten.
Versichert sind – abweichend von A1-7.3 – gesetzli-
che Haftpflichtansprüche wegen Vermögensschä-
den von Versicherten (Versicherungsnehmer oder
mitversicherte Personen) untereinander.

A1-6.3.4 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungs-
fall 50.000 Euro. Die Höchstersatzleistung für alle
Versicherungsfälle während der Versicherungsdauer
beträgt das Einfache dieser Versicherungssumme.

A1-7 Allgemeine Ausschlüsse
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen:

A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller
Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt
haben.
A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
von Arbeiten und sonstigen Leistungen
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller
Personen, die den Schaden dadurch verursacht ha-
ben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit
oder Schädlichkeit

● Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
● Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht

haben.
A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander
Ausgeschlossen sind Ansprüche
a)  des Versicherungsnehmers selbst oder der in

A1-7.4 benannten Personen gegen die mitversi-
cherten Personen;

b)  zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-
ben Versicherungsvertrags;

c)  zwischen mehreren mitversicherten Personen des-
selben Versicherungsvertrags.

Diese Ausschlüsse gelten auch für Ansprüche von An-
gehörigen der vorgenannten Personen, die mit diesen
in häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungs-
nehmers, gesetzlichen Vertretern, Gesellschaftern
und anderen Personen
Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer
a)  aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm

in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den
im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen
gehören.
Als Angehörige gelten
● Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-

partnerschaftsgesetzes oder vergleichbare Part-
nerschaften nach dem Recht anderer Staaten,

● Eltern und Kinder,
● Adoptiveltern und -kinder,
● Schwiegereltern und -kinder,
● Stiefeltern und -kinder,
● Großeltern und Enkel,
● Geschwister sowie
● Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch

ein familienähnliches, auf längere Dauer ange-
legtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinan-
der verbunden sind);

b)  von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern,
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsun-
fähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute
Person ist;

c)  von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine juristische Person des pri-
vaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht
rechtsfähiger Verein ist;

d)  von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Ge-
sellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

e)  von seinen Partnern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft
ist;
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f)  von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenz-
verwaltern.

Die Ausschlüsse unter b) bis f) gelten auch für Ansprü-
che von Angehörigen der dort genannten Personen,
die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.5 Miete, Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigen-
macht, besonderer Verwahrungsvertrag
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an
fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden
Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer
oder ein Bevollmächtigter oder Beauftragter des Versi-
cherungsnehmers diese Sachen gemietet, geleast, ge-
pachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt
hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrags sind.

A1-7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen,
Arbeiten und sonstigen Leistungen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an
vom Versicherungsnehmer hergestellten oder geliefer-
ten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infol-
ge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung
liegenden Ursache und allen sich daraus ergebenden
Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die
Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der
Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt
und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache
oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung,
wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versi-
cherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der
Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
übernommen haben.

A1-7.7 Asbest
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die
auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnis-
se zurückzuführen sind.

A1-7.8 Gentechnik
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die
zurückzuführen sind auf
a)  gentechnische Arbeiten,
b)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
c)  Erzeugnisse, die
● Bestandteile aus GVO enthalten,
● aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt

wurden.

A1-7.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus
Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

A1-7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige
Diskriminierungen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus
Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehand-
lung oder sonstigen Diskriminierungen.

A1-7.11 Übertragung von Krankheiten
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen
a)  Personenschäden und allen sich daraus ergeben-

den Vermögensschäden, die aus der Übertragung
einer Krankheit einer natürlichen versicherten Per-
son resultieren, es sei denn, diese Person beweist,
dass sie weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ge-
handelt hat.
A1-2.3 findet keine Anwendung;

b)  Sachschäden und allen sich daraus ergebenden
Vermögensschäden, die durch Krankheit der dem
Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehal-
tenen oder veräußerten Tiere entstanden sind, es

sei denn, der Versicherungsnehmer beweist, dass
weder er noch eine mitversicherte Person vorsätz-
lich oder grob fahrlässig gehandelt hat.

A1-7.12 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den, welche entstehen durch
a)  Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschun-

gen,
b)  Überschwemmungen stehender oder fließender

Gewässer.

A1-7.13 Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-Anhänger
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person
durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraft-
fahrzeug-Anhängers verursachen.
Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an
einem Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhänger ist
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn kei-
ne dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahr-
zeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Be-
trieb gesetzt wird.

A1-7.14 Luft- und Raumfahrzeuge
Ausgeschlossen sind Ansprüche
a)  wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ei-

ne mitversicherte Person oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines
Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen
werden;

b)  wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen,
der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen
und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden sowie wegen sonstiger Schäden durch
Luft- oder Raumfahrzeuge aus
● der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder

Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit
die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder
Raumfahrzeugen bestimmt waren;

● Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion,
Überholung, Reparatur, Beförderung, Be- und
Entladen) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder
deren Teilen.

A1-7.15 Wasserfahrzeuge
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person
durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines
Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden.
Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an
einem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne
dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Hal-
ter oder Besitzer des Wasserfahrzeugs ist und wenn
das Wasserfahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt
wird.

A1-7.16 Brennbare und explosible Stoffe
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller
Personen, die den Schaden durch bewusst gesetz-,
vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit
brennbaren oder explosiblen Stoffen verursacht haben.
A1-2.3 findet keine Anwendung.
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A1-7.17 Umweltrisiko
Ausgeschlossen sind
a)  Ansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwir-

kung (siehe hierzu Abschnitt A2 – Umweltrisiko);
b)  Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer

wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadens-
gesetz oder anderen auf der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Um-
setzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies
gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von
einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung
der durch solche Umweltschäden entstandenen
Kosten in Anspruch genommen wird (siehe hierzu
Abschnitt A2 – Umweltrisiko).
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche An-
sprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des Um-
weltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basieren-
den nationalen Umsetzungsgesetzen bereits auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsneh-
mer geltend gemacht werden könnten.

A1-7.18 Auslandsschäden
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus im Aus-
land vorkommenden Schadenereignissen. Ansprüche
aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversi-
chert.

A1-7.19 Tätigkeitsschäden
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen
Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden, wenn
a)  die Schäden durch eine gewerbliche oder berufli-

che Tätigkeit des Versicherungsnehmers oder ei-
nes Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versi-
cherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung,
Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstan-
den sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder
Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betrof-
fen waren;

b)  die Schäden dadurch entstanden sind, dass der
Versicherungsnehmer oder ein Bevollmächtigter
oder Beauftragter des Versicherungsnehmers diese
Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder
beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel,
Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei un-
beweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur in-
soweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen un-
mittelbar von der Benutzung betroffen waren;

c)  die Schäden durch eine gewerbliche oder berufli-
che Tätigkeit des Versicherungsnehmers oder ei-
nes Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versi-
cherungsnehmers entstanden sind und sich diese
Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sa-
chen handelt – deren Teile im unmittelbaren Einwir-

kungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser
Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit
offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur
Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

A1-7.20 Strahlen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die
in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
energiereichen ionisierenden Strahlen stehen (z. B.
Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrah-
len).

A1-7.21 Schäden im Zusammenhang mit dem Austausch,
der Übermittlung und der Bereitstellung elektroni-
scher Daten
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus
dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstel-
lung elektronischer Daten, soweit es sich um Schäden
aus
a)  Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung

oder Veränderung von Daten,
b)  Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Da-

ten,
c)  Störung des Zugangs zum elektronischen Daten-

austausch,
d)  Übermittlung vertraulicher Daten oder Informatio-

nen
handelt.

A1-7.22 Abwässer
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Sach-
schäden, welche durch Abwässer entstehen, solange
es sich nicht um häusliche Abwässer handelt.

A1-8 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhun-
gen und Erweiterungen)
Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers

A1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten
Risikos.
Dies gilt nicht

● für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von ver-
sicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-
zeugen sowie

● für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

A1-8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschrif-
ten. In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versi-
cherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.
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Der Versicherungsschutz umfasst Schäden durch Umwelt-
einwirkung (Umwelthaftpflicht-Risiko) sowie Umweltschäden
gemäß Umweltschadensgesetz (Umweltschadens-Risiko).

Begriffsbestimmungen
Schaden durch Umwelteinwirkung
Ein Schaden durch Umwelteinwirkung entsteht, wenn er durch
Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck, Strahlen, Gase,
Dämpfe, Wärme oder sonstige Erscheinungen verursacht wird,
die sich in Boden, Luft oder Wasser ausgebreitet haben.

Umweltschaden
Ein Umweltschaden ist eine

● Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebens-
räumen,

● Schädigung der Gewässer,
● Schädigung des Bodens

gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG).

Betriebsstörung
Eine Betriebsstörung ist eine plötzliche und unfallartige, während
der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags eingetretene Stö-
rung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungs-
nehmers oder des Dritten.

Umwelt-Produktrisiko
Das Umwelt-Produktrisiko umfasst Schäden durch Umwelteinwir-
kung sowie Umweltschäden, soweit diese durch vom Versiche-
rungsnehmer

● hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (Abfälle sind Erzeug-
nissen gleichgestellt),

● erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen

verursacht wurden und der Versicherungsnehmer die Erzeugnis-
se in den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die
Leistungen ausgeführt hat.

Gesetzliche Ansprüche/Pflichten
Ist im Folgenden von gesetzlichen Ansprüchen die Rede, bezie-
hen sich diese sowohl auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtli-
chen Inhalts als auch auf öffentlich-rechtliche Pflichten und An-
sprüche nach dem USchadG.
Ist im Folgenden von gesetzlichen Pflichten die Rede, beziehen
sich diese sowohl auf gesetzliche Schadensersatzverpflichtun-
gen privatrechtlichen Inhalts als auch auf Sanierungs- und Kos-
tentragungsverpflichtungen nach dem USchadG.

A2-1 Versichertes Risiko, Versicherungsschutz
A2-1.1 Umwelthaftpflicht-Risiko
A2-1.1.1 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestim-

mungen die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schäden
durch Umwelteinwirkung für die gemäß A2-1.4 versi-
cherten Risiken.
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für
a)  Personen-, Sach- oder sich daraus ergebende

Vermögensschäden;
b)  Vermögensschäden, die weder durch Personen-

noch durch Sachschäden entstanden sind, so-
weit es sich um Schäden aus der Verletzung
● von Aneignungsrechten,
● des Rechts am eingerichteten und ausgeüb-

ten Gewerbebetrieb,
● von wasserrechtlichen Benutzungsrechten

oder -befugnissen
handelt.
Diese Vermögensschäden werden wie Sach-
schäden behandelt.

A2-1.1.2 Versichert sind auch Aufwendungen des Versiche-
rers für Kosten der gerichtlichen und außergerichtli-
chen Abwehr der von einem Dritten geltend ge-
machten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sach-
verständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten.

A2-1.2 Umweltschadens-Risiko
A2-1.2.1 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtli-

chen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß
Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umwelt-
schäden für die gemäß A2-1.4 versicherten Risiken.

A2-1.2.2 Versichert sind im Umfang von A2-5.1 folgende Kos-
ten einschließlich notwendiger Gutachter-, Sachver-
ständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfah-
rens- und Gerichtskosten

A2-1.2.2.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten
Arten, natürlichen Lebensräumen oder Gewäs-
sern:
a)  die Kosten für die „primäre Sanierung“, das

heißt für Sanierungsmaßnahmen, die die ge-
schädigten natürlichen Ressourcen und/oder
beeinträchtigten Funktionen ganz oder annä-
hernd in den Ausgangszustand zurückverset-
zen;

b)  die Kosten für die „ergänzende Sanierung“,
das heißt für Sanierungsmaßnahmen in Bezug
auf die natürlichen Ressourcen und/oder
Funktionen, mit denen der Umstand ausgegli-
chen werden soll, dass die primäre Sanierung
nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung
der geschädigten natürlichen Ressourcen und/
oder Funktionen führt;

c)  die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, das
heißt für die Tätigkeiten zum Ausgleich zwi-
schenzeitlicher Verluste natürlicher Ressour-
cen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt
des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeit-
punkt entstehen, in dem die primäre Sanie-
rung ihre Wirkung vollständig entfaltet hat.
„Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die
darauf zurückzuführen sind, dass die geschä-
digten natürlichen Ressourcen und/oder Funk-
tionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre
Funktionen für andere natürliche Ressourcen
nicht erfüllen können, solange die Maßnah-
men der primären bzw. der ergänzenden Sa-
nierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben.
Die Kosten für die Ausgleichssanierung wer-
den im Rahmen der vereinbarten Versiche-
rungssumme und der Jahreshöchstersatzleis-
tung bis zu einem Gesamtbetrag von 300.000
Euro ersetzt.

A2-1.2.2.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens:
die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die
zumindest sicherstellen, dass die betreffenden
Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt
oder vermindert werden, so dass der geschädigte
Boden unter Berücksichtigung seiner zum Zeit-
punkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen
oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein er-
hebliches Risiko einer Beeinträchtigung der
menschlichen Gesundheit mehr darstellt.

A2-1.2.3 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der
Versicherungsnehmer von einer Behörde oder ei-
nem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für
Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben genann-
ten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt
es nicht darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf
öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundla-
ge in Anspruch genommen wird.
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A2-1.3 Zuweisung
Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz sind im
Umfang des Umwelthaftpflicht-Risikos versichert, so-
weit sie auch ohne das Bestehen des Umweltscha-
densgesetzes aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versiche-
rungsnehmer geltend gemacht werden könnten.
Beruhen diese Ansprüche nicht auf einer Umweltein-
wirkung, besteht Versicherungsschutz ausschließlich
im Umfang von A1.
Dies gilt auch für Ansprüche nach anderen nationalen
Umsetzungsgesetzen, die auf der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) basieren.

A2-1.4 Versicherte Risiken
Versichert sind die im Versicherungsschein oder sei-
nen Nachträgen aufgeführten Risiken und Tätigkeiten.
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für folgen-
de Risiken:
a)  Kleingebinde und mobile sowie stationären Lager-

anlagen
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in
Kleingebinden (Fässer, Kanister, Dosen, Flaschen,
etc.) sowie in stationären und mobilen Lageranla-
gen (z. B. Kraftstofftanks, Ölfässer, Heizöltanks,
Säure-/Laugentanks, Farben-, Pflanzenschutzmit-
tel-, Düngemittel- und Abfalllager), deren Fas-
sungsvermögen 50 Liter je Einzelgebinde und 500
Liter Gesamtfassungsvermögen nicht übersteigen.
Wird die Gesamtlagermenge der Kleingebinde so-
wie stationären und mobilen Lageranlagen von 500
Litern überschritten, entfällt der Versicherungs-
schutz ab diesem Zeitpunkt insgesamt und es be-
darf einer besonderen Vereinbarung (siehe
A2-1.4 f).

b)  sofern besonders vereinbart und im Versicherungs-
schein genannt: Öl-, Benzin- und Fettabscheider

c)  Umwelt-Produktrisiko
d)  Probebetrieb

Probebetrieb oder Inbetriebnahme von im Auftrag
Dritter zu errichtender Anlagen, deren vorüberge-
hender Inhaber der Versicherungsnehmer ist.

e)  Allgemeines Umweltrisiko
Sonstige Anlagen, Betriebseinrichtungen und Tätig-
keiten des Versicherungsnehmers mit Ausnahme
von
● Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche

Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern,
abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten,

● Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienen-
den Bestimmungen einer Genehmigungs- oder
Anzeigepflicht unterliegen,

● dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein
Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer der-
art, dass die physikalische, chemische oder bio-
logische Beschaffenheit des Wassers verändert
wird.

f)  Andere umweltrelevante Risiken
Falls besonders vereinbart und im Versiche-
rungsschein genannt:
Andere im Versicherungsschein oder seinen Nach-
trägen aufgeführte umweltrelevante Risiken, die
nicht bereits nach a) bis e) oder g) und h) versichert
sind.

g)  Gase
Lagerung von Gasen auf dem Betriebsgrundstück,
sofern diese überwiegend für den versicherten Be-
trieb bestimmt sind und die Gesamtmenge 3 Ton-
nen nicht übersteigt.

Wenn die Gesamtmenge von 3 Tonnen überstie-
gen wird, entfällt der Versicherungsschutz ab die-
sem Zeitpunkt insgesamt und es bedarf einer be-
sonderen Vereinbarung (siehe A2-1.4 f).

h)  Lackieranlagen
Besitz und Gebrauch von Lackieranlagen (z. B. La-
ckierräume, Lackierstände, Lackierkabinen, Spritz-
kabinen oder Sprühpistolen), bei denen gewässer-
schädliche Stoffe zum Einsatz kommen, solange es
sich nicht um Anlagen handelt, die aufgrund ihrer
Durchsatzmenge dem Umwelthaftungsgesetz (Um-
weltHG) oder der 4. Bundes-Immissionsschutzver-
ordnung (BImSchV) unterliegen.
In diesem Fall bedarf es einer besonderen Verein-
barung (siehe A2-1.4 f).

A2-1.5 Versicherungsschutz gemäß A2-1.4 besteht auch,
wenn

● gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumli-
chen und gegenständlichen Zusammenhang mit
versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser
(einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese
eingebracht oder eingeleitet zu sein;

● Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer ge-
langen.

A2-1.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Pflichten oder
Ansprüche, soweit sie aufgrund einer vertraglichen
Vereinbarung oder Zusage über die gesetzliche Ver-
pflichtung des Versicherungsnehmers hinausgehen.

A2-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum
Verhältnis zwischen den Versicherten (Versiche-
rungsnehmer und mitversicherten Personen)

A2-2.1 Versichert sind gesetzliche Ansprüche gegen
A2-2.1.1 die gesetzlichen Vertreter des Versicherungsneh-

mers und solcher Personen, die er zur Leitung oder
Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder ei-
nes Teiles desselben angestellt hat, für Schäden,
die sie in Ausführung betrieblicher oder beruflicher
Tätigkeiten für den Versicherungsnehmer verursa-
chen;

A2-2.1.2 sämtlicher übrigen Angestellten/Beschäftigten des
Versicherungsnehmers aus ihrer Tätigkeit anlässlich
der Veranstaltung.
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personen-
schäden und allen sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII
handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle ge-
mäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen
derselben Dienststelle zugefügt werden.
Nicht versichert ist die Haftpflicht von selbstständi-
gen Unternehmen und ihren Beschäftigten;

A2-2.2 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertrags-
bestimmungen sind auf die mitversicherten Personen
entsprechend anzuwenden.

A2-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risi-
kobegrenzungen oder Ausschlüsse in der Person des
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Per-
son vorliegen, entfällt der Versicherungsschutz sowohl
für den Versicherungsnehmer als auch für die mitversi-
cherten Personen.

A2-2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur
der Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung
der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsneh-
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mer als auch die mitversicherten Personen verantwort-
lich.

A2-3 Versicherungsfall
Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung
des

● Personen-, Sach-, oder gemäß A2-1.1.1 b) mitversi-
cherten Vermögensschadens (Umwelthaftpflicht-Risi-
ko),

● Umweltschadens (Umweltschadens-Risiko)

durch den Versicherungsnehmer, den Geschädigten, die
zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten.
Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit
der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es
nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache
oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Er-
hebung von gesetzlichen Ansprüchen erkennbar war.

A2-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Ver-
sicherers

A2-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst

● die Prüfung der gesetzlichen Pflichten und An-
sprüche,

● die Abwehr unberechtigter gesetzlicher Ansprü-
che und

● die Freistellung des Versicherungsnehmers von
berechtigten
● Schadensersatzverpflichtungen (Umwelthaft-

pflicht-Risiko),
● Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtun-

gen (Umweltschadens-Risiko).

Berechtigt sind Verpflichtungen dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen
Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschä-
digung, Sanierungs- und Kostentragung verpflichtet ist
und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Aner-
kenntnisse oder Vergleiche, die vom Versicherungs-
nehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgege-
ben oder geschlossen worden sind, binden den Versi-
cherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkennt-
nis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Verpflichtung mit bindender Wirkung für den
Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch
des Dritten freizustellen.

A2-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Ab-
wicklung des Schadens oder der Abwehr unberechtig-
ter gesetzlicher Ansprüche zweckmäßig erscheinen-
den Erklärungen im Namen des Versicherungsneh-
mers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem
Rechtsstreit oder Verwaltungsverfahren gegen den
Versicherungsnehmer über Schadensersatzansprü-
che, Sanierungs- oder Kostentragungsverpflichtungen,
ist der Versicherer bevollmächtigt, das Verfahren und
den Prozess zu führen. Er führt den Rechtsstreit oder
das Verwaltungsverfahren im Namen des Versiche-
rungsnehmers.

A2-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen
a)  eines Schadenereignisses, das einen unter den

Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch
zur Folge haben kann (Umwelthaftpflicht-Risiko),

b)  eines Umweltschadens/Umweltdeliktes, der/das ei-
ne unter den Versicherungsschutz fallende Sanie-
rungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge
haben kann (Umweltschadens-Risiko),

die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder

genehmigt, so trägt der Versicherer die gesetzliche
Vergütung oder die mit ihm besonders vereinbarten
höheren Kosten des Verteidigers.

A2-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
cherte Person das Recht, die Aufhebung oder Minde-
rung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der
Versicherer bevollmächtigt, dieses Recht auszuüben.

A2-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme,
Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbst-
behalt)

A2-5.1 Versicherungssumme und Jahreshöchstersatzleis-
tung

A2-5.1.1 Für das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt:
Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei
jedem Versicherungsfall auf die vereinbarte und im
Versicherungsschein genannte Versicherungssum-
me begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der
Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs-
pflichtige Personen erstreckt.
Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten ge-
mäß A2-1.1.2 werden nicht auf die Versicherungs-
summe angerechnet.
Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind
die Entschädigungsleistungen des Versicherers für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres
auf das Dreifache der vereinbarten Versicherungs-
summe begrenzt.

A2-5.1.2 Für das Umweltschadens-Risiko gilt:
Die Leistung des Versicherers gemäß A2-1.2.2 ist
bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarte und
im Versicherungsschein genannte Versicherungs-
summe begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der
Versicherungsschutz auf mehrere sanierungs- oder
kostentragungspflichtige Personen erstreckt.
Aufwendungen des Versicherers für Kosten der ge-
richtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von
einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbe-
sondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und
Gerichtskosten, werden als Leistungen auf die Ver-
sicherungssumme angerechnet.
Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind
die Leistungen des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Dreifa-
che der vereinbarten Versicherungssumme be-
grenzt.

A2-5.2 Serienschaden
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung
eintretende Versicherungsfälle durch

● dieselbe Umwelteinwirkung,
● mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beru-

hende Umwelteinwirkungen,
● mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen be-

ruhende Umwelteinwirkungen, wenn zwischen den
gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachli-
cher und zeitlicher Zusammenhang besteht, oder

● die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Män-
geln

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als
ein Versicherungsfall (Serienschaden), der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfälle als einge-
treten gilt.

A2-5.3 Selbstbehalt
Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsneh-
mer bei jedem Versicherungsfall

● für das Umwelthaftpflicht-Risiko an der Entschädi-
gungsleistung des Versicherers,
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● für das Umweltschadens-Risiko an den gemäß
A2-1.2.2 versicherten Kosten

mit einem im Versicherungsschein oder seinen Nach-
trägen festgelegten Betrag (Selbstbehalt).
Auch wenn die begründeten Ansprüche aus einem
Versicherungsfall die Versicherungssumme überstei-
gen, wird der Selbstbehalt vom Betrag der begründe-
ten Ansprüche abgezogen. A2-5.1 bleibt unberührt.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt
der Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe den
Selbstbehalt nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtig-
ter Inanspruchnahme verpflichtet.

A2-5.4 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung ei-
nes Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weige-
rung an entstehenden Mehraufwand an Entschädi-
gungsleistung, Kosten gemäß A2-1.1.2 sowie A2-1.2.2
und Zinsen nicht aufzukommen.

A2-5.5 Für das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt:
Übersteigen die begründeten Ansprüche aus einem
Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der
Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versi-
cherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

A2-5.6 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten
Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder den
nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der
Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente
nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versi-
cherer erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung über den Versiche-
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der
Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die
Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme
übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem
vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

A2-6 Besondere Regelungen für einzelne betriebliche und
berufliche Risiken (Versicherungsschutz, Risikobe-
grenzungen und besondere Ausschlüsse)
A2-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne be-
triebliche und berufliche Risiken, deren Risikobegrenzun-
gen und die für diese Risiken geltenden besonderen
Ausschlüsse. Versicherungsschutz für diese Risiken be-
steht ausschließlich im Umfang der gemäß A2-1.4 versi-
cherten Risiken.
Soweit A2-6 keine abweichenden Regelungen enthält,
finden auch auf die in A2-6 geregelten Risiken alle ande-
ren Vertragsbestimmungen Anwendung (z. B. A2-4 –
Leistungen der Versicherung oder A2-8 – Allgemeine
Ausschlüsse.)

A2-6.1 Einrichtungen, Räumlichkeiten und Grundstücke
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Be-
sitz und der Verwendung der zur Veranstaltung be-
nutzten Einrichtungen, Räumlichkeiten und Grundstü-
cke.
Hinweis: Die Mengenangaben in A2-1.4 bleiben unbe-
rührt.

A2-6.2 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge und
Kraftfahrzeug-Anhänger

A2-6.2.1 Versichert ist – abweichend von A2-8.12 – die ge-
setzliche Pflicht des Versicherungsnehmers wegen
Schäden durch den Gebrauch ausschließlich von
folgenden nicht versicherungspflichtigen Kraftfahr-
zeugen und Kraftfahrzeug-Anhängern:
a)  nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen

verkehrende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf
eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit;

b)  Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauart-
bedingter Höchstgeschwindigkeit;

c)  Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbeding-
ter Höchstgeschwindigkeit;

d)  selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr
als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindig-
keit;

e)  Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungs-
pflichtig sind oder nur auf nicht öffentlichen We-
gen und Plätzen verkehren (soweit Versiche-
rungsschutz durch andere Versicherungen be-
steht, geht dieser vor).

A2-6.2.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der
Überlassung der in den Versicherungsschutz einge-
schlossenen Arbeitsmaschinen und Geräte mit und
ohne Bedienungspersonal an Betriebsfremde.
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des je-
weiligen Mieters bzw. Entleihers.

A2-6.2.3 Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden, die durch das be-
stimmungswidrige Auslaufen oder Austreten von Be-
triebsstoffen (Kraftstoffe, Getriebe- und Hydrauliköle,
Schmierstoffe etc.) aus den in A2-6.2.1 mitversicher-
ten Fahrzeugen verursacht werden. Dieser Versi-
cherungsschutz besteht nur insoweit, als kein ander-
weitiger Versicherungsschutz besteht (Subsidiärde-
ckung).

A2-6.2.4 Die in A2-6.2.1 genannten Fahrzeuge dürfen nur
von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden.
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wis-
sen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht von ei-
nem unberechtigten Fahrer gebraucht werden.
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öf-
fentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderli-
chen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das
Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der die
erforderliche Fahrerlaubnis hat.
Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Ver-
letzung von Obliegenheiten).

A2-7 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles
A2-7.1 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

sind Aufwendungen des Versicherungsnehmers für
Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines
sonst unvermeidbar eintretenden versicherten

● Personen-, Sach-, oder gemäß A2-1.1.1 b) mitversi-
cherten Vermögensschadens (Umwelthaftpflicht-Ri-
siko),

● Umweltschadens (Umweltschadens-Risiko).

A2-7.2 Der Versicherer ersetzt Aufwendungen nach A2-7.1
a)  nach einer Betriebsstörung;
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b)  auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung auf-
grund behördlicher Anordnung.

Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behördli-
che Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versi-
cherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeit-
punkt ist.

A2-7.3 Versicherungsschutz besteht auch, wenn die Aufwen-
dungen gemäß A2-7.1 und A2-7.2 von einem Dritten
oder von einer Behörde im Wege der Ersatzvornahme
geleistet werden.

A2-7.4 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
a)  dem Versicherer die Feststellung einer Betriebsstö-

rung oder eine behördliche Anordnung unverzüg-
lich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich
ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begren-
zen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den
Schadeneintritt zu verhindern oder den Schaden-
umfang zu mindern und auf Verlangen des Versi-
cherers fristgemäß Widerspruch oder die sonst er-
forderlichen Rechtsbehelfe gegen behördliche An-
ordnungen einzulegen oder

b)  sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen ab-
zustimmen.

A2-7.5 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A2-7.4
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm
im Rahmen des für Aufwendungen gemäß A2-7 ver-
einbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und
objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A2-7.4
genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der
Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehen-
de Aufwendungen in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versi-
cherungsnehmer.
Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer
zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objek-
tiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Auf-
wendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Ob-
liegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist.

A2-7.6 Versicherungssummen, Selbstbehalt
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles
werden bis 300.000 Euro je Betriebsstörung oder be-
hördlicher Anordnung ersetzt. Dieser Gesamtbetrag ist
zugleich die Höchstersatzleistung für das Versiche-
rungsjahr. Es erfolgt eine Anrechnung auf die Versi-
cherungssumme für Sachschäden bzw. für Umwelt-
schäden.
Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen
10 Prozent, höchstens 5.000 Euro, selbst zu tragen.

A2-7.7 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen –
auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von
A2-7.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneue-
rung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Be-
triebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch
gemietete, gepachtete, geleaste und dergleichen) des
Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im
Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers
standen; auch für solche, die der Versicherungsneh-
mer hergestellt oder geliefert hat.
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Ab-
wehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintre-
tenden versicherten Schadens, falls nicht betroffene
Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des
Versicherungsnehmers beeinträchtigt werden müssen.
Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

A2-7.8 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Aufwendun-
gen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sin-

ne von A2-7.1 decken –, die im Zusammenhang mit ei-
nem Rückruf von Erzeugnissen geltend gemacht wer-
den.
Rückruf ist die auf gesetzlicher Verpflichtung beruhen-
de Aufforderung

● des Versicherungsnehmers,
● zuständiger Behörden oder
● sonstiger Dritter

an Endverbraucher, Endverbraucher beliefernde
Händler, Vertrags- oder sonstige Werkstätten, die Er-
zeugnisse von autorisierter Stelle auf die angegebe-
nen Mängel prüfen und die gegebenenfalls festgestell-
ten Mängel beheben oder andere namentlich benannte
Maßnahmen durchführen zu lassen.

A2-8 Allgemeine Ausschlüsse
Für das Umweltschadens-Risiko gelten die Ausschlüsse
in A2-8 unabhängig davon, ob bereits erhebliche nachtei-
lige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten
und natürlichen Lebensräumen oder Gewässer eingetre-
ten sind oder bereits eine Gefahr für die menschliche Ge-
sundheit besteht.
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträ-
gen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist,
sind für das Umwelthaftpflicht- und Umweltscha-
dens-Risiko vom Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen:

A2-8.1 Vorsätzlich oder durch bewusstes Abweichen her-
beigeführte Schäden
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller
Personen, die den Schaden
a)  vorsätzlich oder
b)  durch bewusstes Abweichen von Gesetzen, Ver-

ordnungen oder an den Versicherungsnehmer ge-
richteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen, die dem Umweltschutz dienen, oder

c)  durch bewusstes
●  Nichtbefolgen der vom Hersteller gegebenen

oder nach dem Stand der Technik einzuhalten-
den Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für
Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektio-
nen oder Wartungen oder

●  Unterlassen notwendiger Reparaturen
herbeigeführt haben.
A2-2.3 findet keine Anwendung.

A2-8.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leis-
tungen
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller
Personen, die den Schaden dadurch verursacht ha-
ben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit
oder Schädlichkeit

●  Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
●  Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht

haben.
A2-2.3 findet keine Anwendung.

A2-8.3 Ansprüche der Versicherten untereinander
Ausgeschlossen sind Ansprüche
a)  des Versicherungsnehmers selbst oder der in

A2-8.4 benannten Personen gegen die mitversi-
cherten Personen,

b)  zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-
ben Versicherungsvertrags,

c)  zwischen mehreren mitversicherten Personen des-
selben Versicherungsvertrags.
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Diese Ausschlüsse gelten auch für Ansprüche von An-
gehörigen der vorgenannten Personen, die mit diesen
in häuslicher Gemeinschaft leben.

A2-8.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungs-
nehmers, gesetzlichen Vertretern, Gesellschaftern
und anderen Personen
Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer
a)  aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm

in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den
im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen
gehören.
Als Angehörige gelten

● Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbare Part-
nerschaften nach dem Recht anderer Staaten,

● Eltern und Kinder,
● Adoptiveltern und -kinder,
● Schwiegereltern und -kinder,
● Stiefeltern und -kinder,
● Großeltern und Enkel,
● Geschwister sowie
● Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch

ein familienähnliches, auf längere Dauer ange-
legtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinan-
der verbunden sind);

b)  von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern,
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsun-
fähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute
Person ist;

c)  von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine juristische Person des pri-
vaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht
rechtsfähiger Verein ist;

d)  von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Ge-
sellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

e)  von seinen Partnern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft
ist;

f)  von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenz-
verwaltern.

Die Ausschlüsse unter b) bis f) gelten auch für Ansprü-
che von Angehörigen der dort genannten Personen,
die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

A2-8.5 Miete, Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigen-
macht, besonderer Verwahrungsvertrag
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an
fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden
Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer
oder ein Bevollmächtigter oder Beauftragter des Versi-
cherungsnehmers diese Sachen gemietet, geleast, ge-
pachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt
hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrags sind.

A2-8.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen,
Arbeiten und sonstigen Leistungen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an
vom Versicherungsnehmer hergestellten oder geliefer-
ten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infol-
ge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung
liegenden Ursache und allen sich daraus ergebenden
Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die
Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der
Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt
und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache
oder Leistung führt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung,
wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versi-
cherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der
Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
übernommen haben.

A2-8.7 Asbest
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen
Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen
oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

A2-8.8 Genrisiken
A2-8.8.1 Gentechnik

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche we-
gen Schäden, die zurückzuführen sind auf
a)  gentechnische Arbeiten,
b)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
c)  Erzeugnisse, die
● Bestandteile aus GVO enthalten,
● aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt

wurden.

A2-8.8.2 Genetische Schäden
Für das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt:
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen genetischer
Schäden.

A2-8.9 Übertragung von Krankheiten
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen

a)  Personenschäden und allen sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden, die aus der Übertragung
einer Krankheit einer natürlichen versicherten Per-
son resultieren, es sei denn, diese Person beweist,
dass sie weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ge-
handelt hat.
A2-2.3 findet keine Anwendung;

b)  Schäden, nicht jedoch Personenschäden, die durch
Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehören-
den, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere
entstanden sind, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer beweist, dass weder er noch eine mitversi-
cherte Person vorsätzlich oder grob fahrlässig ge-
handelt hat.

A2-8.10 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den, welche entstehen durch
a)  Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschun-

gen,
b)  Überschwemmungen stehender oder fließender

Gewässer.

A2-8.11 Bergschäden, Schäden beim Bergbaubetrieb
A2-8.11.1 Für das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt:

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen
a)  Bergschäden im Sinne des § 114 des Bundes-

berggesetzes (BBergG), wenn hierdurch Grund-
stücke, deren Bestandteile und Zubehör beschä-
digt werden;

b)  Schäden beim Bergbaubetrieb im Sinne des §
114 BBergG durch schlagende Wetter, Wasser-
und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaub-
explosionen.

A2-8.11.2 Für das Umweltschadens-Risiko gilt:
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche we-
gen Schäden durch Bergbaubetrieb im Sinne des
BBergG.
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A2-8.12 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen
Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversi-
cherte Person oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahr-
zeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers verursachen.
Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an
einem Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhänger ist
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn kei-
ne dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahr-
zeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Be-
trieb gesetzt wird.

A2-8.13 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche
a)  wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ei-

ne mitversicherte Person oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines
Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen
werden;

b)  wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen,
der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen
und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden sowie wegen sonstiger Schäden durch
Luft- oder Raumfahrzeuge aus
● der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder

Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit
die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder
Raumfahrzeugen bestimmt waren;

● Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion,
Überholung, Reparatur, Beförderung, Be- und
Entladen) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder
deren Teilen.

c)  gegen den Versicherungsnehmer als Eigentümer,
Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer
von Luftlandeplätzen.

A2-8.14 Wasserfahrzeuge
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen
Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversi-
cherte Person oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Wasser-
fahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder
Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genom-
men werden.
Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an
einem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne
dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Hal-
ter oder Besitzer des Wasserfahrzeugs ist und wenn
das Wasserfahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt
wird.

A2-8.15 Bahnen, Teilnahme am Eisenbahnbetrieb
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen
Schäden aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Be-
förderung von Personen oder Sachen sowie aus der
selbstständigen und nichtselbstständigen Teilnahme
am Eisenbahnbetrieb.

A2-8.16 Kriegsereignisse, Unruhen, hoheitliche Verfügun-
gen, höhere Gewalt
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen
Schäden, die nachweislich

● auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-
lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, il-
legalem Streik oder

● unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maß-
nahmen

beruhen.

Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

A2-8.17 Entschädigungen mit Strafcharakter
Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung
mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exem-
plary damages.

A2-8.18 Französische „Garantie Décennale“ und gleicharti-
ge Bestimmungen
Ausgeschlossen sind Ansprüche nach den Artikeln
1792 ff. und den damit im Zusammenhang stehenden
Regressansprüchen nach Artikel 1231-1 des französi-
schen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen an-
derer Länder.

A2-8.19 Sprengstoffe, Feuerwerke
Für das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt:
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus
Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von
Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandels-
zwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen
von Feuerwerken.

A2-8.20 Abbruch- und Einreißarbeiten, Sprengungen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den, die entstehen bei
a)  Abbruch- und Einreißarbeiten:

in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des
einzureißenden Bauwerks entspricht;

b)  Sprengungen:
an Immobilien in einem Umkreis mit einem Radius
von weniger als 150 m.

A2-8.21 Kleckerschäden
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen
Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind,
dass beim Umgang mit Stoffen, diese Stoffe verschüt-
tet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verduns-
ten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein
Gewässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, so-
weit solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beru-
hen.
Für das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt dies nur für was-
sergefährdende Stoffe, die in den Boden oder ein Ge-
wässer gelangen.

A2-8.22 Normalbetrieb
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen
Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare,
notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwir-
kungen entstehen.
Für das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt:
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den
Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der Tech-
nik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelt-
einwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalls
die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen
musste.

A2-8.23 Schäden vor Vertragsbeginn
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen
Schäden, die vor Beginn des Versicherungsvertrags
eingetreten sind.

A2-8.24 Grundstücke des Versicherungsnehmers
Grundstücke des Versicherungsnehmers sind solche,
die

● in seinem Eigentum stehen oder standen,
● von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen

sind oder
● durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden.
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A2-8.24.1 Erwerb belasteter Grundstücke
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche we-
gen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der
Versicherungsnehmer nach Beginn des Versiche-
rungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Be-
sitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontami-
niert waren.

A2-8.24.2 Schäden an Böden oder Gewässern
Für das Umweltschadens-Risiko gilt:
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche we-
gen Schäden an Böden oder an Gewässern, die auf
Grundstücken des Versicherungsnehmers eintreten.
Dies gilt auch, soweit es sich um dort befindliche ge-
schützte Arten oder natürliche Lebensräume han-
delt.

A2-8.25 Abfälle
A2-8.25.1 Fehlerhafte Deklaration von Abfällen

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche we-
gen Schäden infolge Zwischen-, Endablagerung
oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne
die dafür erforderliche behördliche Genehmigung,
unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration
oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Um-
fang dafür behördlich genehmigt ist.

A2-8.25.2 Abfalldeponien
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche we-
gen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von
Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von
Abfällen.

A2-8.26 Grundwasser
A2-8.26.1 Lagerstätte und Fließverhalten des Grundwas-

sers
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche we-
gen Schäden infolge der Veränderung der Lager-
stätte des Grundwassers oder seines Fließverhal-
tens.

A2-8.26.2 Schäden am Grundwasser
Für das Umweltschadens-Risiko gilt:
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche we-
gen Schäden am Grundwasser.

A2-8.27 Pflanzenschutz-, Dünge- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel, Klärschlamm
Für das Umweltschadens-Risiko gilt:
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen
Schäden durch die Herstellung, Lieferung, Verwen-
dung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gül-
le, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder
Schädlingsbekämpfungsmitteln.
Dies gilt nicht, wenn diese Stoffe

● durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestim-
mungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt ge-
langen,

● durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt wer-
den oder

● in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz
des Versicherungsnehmers stehen.

A2-8.28 Entwicklungsrisiko
Für das Umweltschadens-Risiko gilt:
Ausgeschlossen sind Umweltschäden durch herge-
stellte oder gelieferte fehlerhafte Erzeugnisse, wenn
der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Er-
zeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und
Technik nicht hätte erkannt werden können.

A2-8.29 Kommissionsware
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an
Kommissionsware und allen sich daraus ergebenden
Vermögensschäden.

A2-8.30 Auslandsschäden
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus im Aus-
land vorkommenden Schadenereignissen. Ansprüche
aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversi-
chert.

A2-8.31 Tätigkeitsschäden
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen
Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden, wenn
a)  die Schäden durch eine gewerbliche oder berufli-

che Tätigkeit des Versicherungsnehmers oder ei-
nes Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versi-
cherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung,
Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstan-
den sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder
Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betrof-
fen waren;

b)  die Schäden dadurch entstanden sind, dass der
Versicherungsnehmer oder ein Bevollmächtigter
oder Beauftragter des Versicherungsnehmers diese
Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder
beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel,
Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei un-
beweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur in-
soweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen un-
mittelbar von der Benutzung betroffen waren;

c)  die Schäden durch eine gewerbliche oder berufli-
che Tätigkeit des Versicherungsnehmers oder ei-
nes Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versi-
cherungsnehmers entstanden sind und sich diese
Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sa-
chen handelt – deren Teile im unmittelbaren Einwir-
kungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser
Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit
offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur
Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

A2-8.32 Strahlen
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die
in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
energiereichen ionisierenden Strahlen stehen (z. B.
Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrah-
len).

A2-8.33 Abwässer
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Sach-
schäden, welche durch Abwässer entstehen, solange
es sich nicht um häusliche Abwässer handelt.

A2-9 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhun-
gen und Erweiterungen)

A2-9.1 Versichert sind Pflichten und Ansprüche aus Erhöhun-
gen und Erweiterungen des versicherten Risikos. Für
Risiken gemäß A2-1.4 a) gilt dies ausschließlich für
mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb
der versicherten Risiken.

A2-9.2 Kein Versicherungsschutz besteht
a)  für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von ver-

sicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-
zeugen,

b)  für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, sowie

c)  für Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-An-
lagen, die mittels Bohrung errichtet werden oder
wurden.

A2-9.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhö-
hungen des versicherten Risikos durch Änderung be-
stehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, so-
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weit diese nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben.
Für das Umweltschadens-Risiko gilt dies nur, soweit
es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundla-
ge der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) han-
delt.
In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versi-
cherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

A2-9.4 Die gesetzlichen Regelungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes zur Gefahrerhöhung bleiben unberührt.

A2-10 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei un-
mittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und nach
Eintritt eines solchen
Für das Umweltschadens-Risiko gilt abweichend zu
B3-3.2:

A2-10.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüg-
lich nach Kenntnis durch den Versicherungsnehmer
anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder
Kostentragungsansprüche erhoben wurden.

A2-10.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Ver-
sicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu infor-
mieren über:
a)  seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz ob-

liegende Information an die zuständige Behörde,
b)  behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung

oder Sanierung eines Umweltschadens gegenüber
dem Versicherungsnehmer,

c)  die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der ei-
nem Dritten entstandenen Aufwendungen zur Ver-
meidung, Begrenzung oder Sanierung eines Um-
weltschadens,

d)  den Erlass eines Mahnbescheids,
e)  eine gerichtliche Streitverkündung,
f)  die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördli-

chen oder gerichtlichen Verfahrens.

A2-10.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für
die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen.
Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit
es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat
dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Scha-
denermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle
Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die
Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mit-
geteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke
übersandt werden.

A2-10.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Um-
weltschäden sind unverzüglich mit dem Versicherer
abzustimmen.

A2-10.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungs-
akt im Zusammenhang mit Umweltschäden muss der
Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder
die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer
Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

A2-10.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen
Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer die Führung des
Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen
Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsan-
walt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versi-
cherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht
sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die an-
geforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

A2-10.7 Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegen-
heiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolge bei Verletzung
von Obliegenheiten).

A2-11 Zusatzbaustein 1 zum Umweltschadens-Risiko
Falls besonders vereinbart und im Versicherungs-
schein genannt, gilt Folgendes mitversichert:

A2-11.1 Umweltschäden auf eigenen Grundstücken und am
Grundwasser
Abweichend von A2-8.24.2 und A2-8.26.2 besteht im
Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versicherungs-
schutz auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Um-
weltschäden
a)  an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräu-

men, die sich auf Grundstücken einschließlich Ge-
wässern befinden, die im Eigentum des Versiche-
rungsnehmers stehen, standen oder von ihm ge-
mietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder
waren;

b)  an Boden, der im Eigentum des Versicherungsneh-
mers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast,
gepachtet oder geliehen ist oder war, soweit von
diesem Boden Gefahren für die menschliche Ge-
sundheit ausgehen.
Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprü-
che für Schäden an diesen Böden kann Versiche-
rungsschutz nach A2-12 (Zusatzbaustein 2) verein-
bart werden;

c)  an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im
Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, stan-
den oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder
geliehen sind oder waren;

d)  am Grundwasser.
Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder
Gewässer handelt, die vom Versicherungsnehmer ge-
mietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder wa-
ren, findet A2-1.3 dann keine Anwendung, wenn der
Versicherungsnehmer von einer Behörde in Anspruch
genommen wird. Das Gleiche gilt, wenn er von einem
sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem auf der
Grundlage des Umweltschadensgesetzes entstande-
nen Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts in Anspruch genom-
men wird.
Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich
auf die im Versicherungsschein deklarierten Grundstü-
cke.
Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach
Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in
Besitz nimmt, besteht abweichend von A2-9 kein Ver-
sicherungsschutz.
Die gesetzlichen Regelungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes zur Gefahrerhöhung bleiben unberührt.

A2-11.2 Betriebsstörungserfordernis
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Um-
weltschäden, die unmittelbare Folge einer Betriebsstö-
rung sind.
A2-7.2 b) (Aufwendungen vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles ohne Vorliegen einer Betriebsstörung) und
A2-8.22 Absatz 2 (Normalbetrieb) finden keine Anwen-
dung.
 

A2-11.3 Ausschlüsse
Die in A2-1 bis A2-10 enthaltenen Ausschlüsse gelten
auch für diesen Zusatzbaustein. Falls im Versiche-
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rungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist, gilt zusätzlich:
a)  Dekontaminationskosten

Ausgeschlossen sind Kosten aus der Dekontami-
nation von Erdreich infolge eines auf Grundstü-
cken, die im Eigentum des Versicherungsnehmers
stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast,
gepachtet oder geliehen sind oder waren, eingetre-
tenen Brandes, Blitzschlages, einer Explosion, ei-
nes Anpralls oder Absturzes eines Flugkörpers,
seiner Teile oder seiner Ladung. Dies umfasst auch
die Untersuchung oder den Austausch von Erd-
reich, ebenso den Transport von Erdreich in eine
Deponie und die Ablagerung oder Vernichtung von
Erdreich.
Versicherungsschutz für derartige Kosten kann
ausschließlich über eine entsprechende Sach-/Feu-
erversicherung vereinbart werden.

b)  Unterirdische Abwasseranlagen
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche we-
gen Schäden, die von unterirdischen Abwasseran-
lagen ausgehen.
Dies gilt nicht für versicherte Abscheider.

c)  Ansprüche aus anderen Versicherungsverträgen
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche we-
gen Schäden, für die der Versicherungsnehmer aus
einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz bean-
spruchen kann.

A2-11.4 Versicherungssummen/Maximierung/Selbstbehalt
Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatz-
leistung betragen im Rahmen der gemäß A2-5 verein-
barten Versicherungssumme 300.000 Euro.
Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versiche-
rungsfall von den gemäß A2-1.2.2 versicherten Kosten
10 Prozent, höchstens 5.000 Euro, selbst zu tragen.
Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung
der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unbe-
rechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

A2-12 Zusatzbaustein 2 zum Umweltschadens-Risiko
Falls besonders vereinbart und im Versicherungs-
schein genannt, gilt Folgendes mitversichert:

A2-12.1 Schädliche Bodenveränderungen gemäß Bundes-
bodenschutzgesetz
Abweichend von A2-8.24.2 und über den Umfang von
A2-11 (Zusatzbaustein 1) hinaus besteht im Rahmen
und Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz für
weitergehende Pflichten oder Ansprüche zur Sanie-
rung des Bodens wegen schädlicher Bodenverände-
rungen gemäß Bundesbodenschutzgesetz, wenn der

Versicherungsnehmer Eigentümer, Mieter, Leasing-
nehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens und Ver-
ursacher des Schadens ist oder war.
Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingneh-
mer, Pächter oder Entleiher des Bodens ist oder war,
findet A2-1.3 keine Anwendung.
Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich
auf die im Versicherungsschein deklarierten Grundstü-
cke.
Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach
Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in
Besitz nimmt, besteht abweichend von A2-9 kein Ver-
sicherungsschutz.
Die gesetzlichen Regelungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes zur Gefahrerhöhung bleiben unberührt.

A2-12.2 Betriebsstörungserfordernis
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für die Sa-
nierung des Bodens wegen schädlicher Bodenverän-
derungen, die unmittelbare Folge einer Betriebsstö-
rung sind.
A2-7.2 b) (Aufwendungen vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles ohne Vorliegen einer Betriebsstörung) und
A2-8.22 Absatz 2 (Normalbetrieb) finden keine Anwen-
dung.

A2-12.3 Versicherte Kosten
In Ergänzung zu A2-1.2.2.2 sind die dort genannten
Kosten für die Sanierung von Schädigungen des Bo-
dens auch dann mitversichert, soweit von diesem Bo-
den keine Gefahren für die menschliche Gesundheit
ausgehen.
Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der
Versicherungsnehmer nach einer Betriebsstörung

● aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden muss-
te oder

● diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versiche-
rer aufgewendet wurden.

A2-12.4 Ausschlüsse
Ausgeschlossen sind Kosten im Sinne von A2-12.3,
soweit die Schädigung des Bodens des Versiche-
rungsnehmers Folge einer Betriebsstörung beim Drit-
ten ist.
Die in A2-1 bis A2-11 enthaltenen Ausschlüsse gelten
auch für diesen Zusatzbaustein.

A2-12.5 Versicherungssummen/Maximierung/Selbstbehalt
Versicherungsschutz besteht im Rahmen der unter
A2-11 (Zusatzbaustein 1) vereinbarten Versicherungs-
summe und des dort vereinbarten Selbstbehaltes.
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Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A
 

A(GB)-1 Abtretungsverbot
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers we-
der abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtre-
tung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

A(GB)-2 Veränderungen des versicherten Risikos und Aus-
wirkung auf den Beitrag (Beitragsregulierung)

A(GB)-2.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung
mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versi-
cherten Risikos gegenüber den früheren Angaben
eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfol-
gen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach
Zugang der Aufforderung zu machen und auf
Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei un-
richtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers
kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Ver-
tragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Bei-
tragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der
Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

A(GB)-2.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versiche-
rungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird
der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung be-
richtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versi-
cherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des
Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der ver-
traglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch
nicht unterschritten werden. Alle entsprechend
A(GB)-3.1 nach dem Versicherungsabschluss ein-
getretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des
Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

A(GB)-2.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige
Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum,
für den die Angaben zu machen waren, eine Nach-
zahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in
Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden
die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Bei-
tragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsneh-
mer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstat-
tet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten
nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags
erfolgten.

A(GB)-2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch An-
wendung auf Versicherungen mit Beitragsvoraus-
zahlung für mehrere Jahre.

A(GB)-3 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach
Beitragsangleichung

A(GB)-3.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitrags-
angleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau-
oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine
Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterlie-
gen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung
der Beitragsangleichung.

A(GB)-3.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit
Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalen-
derjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen al-
ler zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversiche-
rung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vor-
vergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den
ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst
niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.
Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die spezi-
ell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten

Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe
der Versicherungsleistungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalen-
derjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleis-
teten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl
der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Scha-
denfälle.

A(GB)-3.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berech-
tigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den
Folgejahresbeitrag um den sich aus A(GB)-3.2 erge-
benden Prozentsatz zu verändern (Beitragsanglei-
chung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem
Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitrags-
rechnung bekannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen
des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalender-
jahre um einen geringeren Prozentsatz als denjeni-
gen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese
Jahre nach A(GB)-3.2 ermittelt hat, so darf der Ver-
sicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Pro-
zentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt sei-
ner Schadenzahlungen nach seinen unternehmens-
eigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat;
diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten,
die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben
würde.

A(GB)-3.4 Liegt die Veränderung nach A(GB)-3.2 oder
A(GB)-3.3 unter 5 Prozent entfällt eine Beitragsan-
gleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den fol-
genden Jahren zu berücksichtigen.

A(GB)-3.5 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanglei-
chung gemäß A(GB)-3.3, ohne dass sich der Um-
fang des Versicherungsschutzes ändert, kann der
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens
jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Bei-
tragserhöhung wirksam werden sollte.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in
der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuwei-
sen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer
spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden
der Beitragserhöhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet
kein Kündigungsrecht.

A(GB)-4 Schiedsgerichtsvereinbarungen (gilt nicht für pri-
vate Haftpflichtrisiken)

A(GB)-4.1 Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor
Eintritt eines Versicherungsfalles beeinträchtigt den
Versicherungsschutz nicht, wenn das Schiedsge-
richt folgenden Mindestanforderungen entspricht:

● Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei
Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein
und soll die Befähigung zum Richteramt haben.
Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschie-
denen Ländern, darf er keinem Land der Parteien
angehören.

● Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem
Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen
(ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern
dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren er-
möglicht wurde). Das anzuwendende materielle
Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichts-
vereinbarung festgelegt sein.
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● Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt
und begründet. In seiner Begründung sind die die
Entscheidung tragenden Rechtsnormen anzuge-
ben.

A(GB)-4.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren
unverzüglich anzuzeigen und dem Versicherer die
Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren entspre-
chend der Mitwirkung des Versicherers an Verfah-
ren des ordentlichen Rechtsweges zu ermöglichen.
Hinsichtlich der Auswahl des vom Versicherungs-
nehmer zu benennenden Schiedsrichters ist dem
Versicherer eine entscheidende Mitwirkung einzu-
räumen.
Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Ver-
letzung von Obliegenheiten).

A(GB)-5 Kumulklausel
Besteht für mehrere Versicherungsfälle, die auf dersel-
ben Ursache beruhen, für den Versicherungsnehmer
und/oder mitversicherte Unternehmen, Niederlassun-
gen und dgl. Versicherungsschutz sowohl im Rahmen
dieser Versicherung als auch anderer beim Versiche-
rer bestehender Haftpflichtversicherungen, so ist die
Ersatzleistung des Versicherers insgesamt auf die
höchste der jeweils je Versicherungsfall in diesen Ver-
sicherungen vereinbarten Versicherungssumme be-
grenzt.
In diesem Fall gelten die Versicherungsfälle in dem
Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste Versicherungs-
fall eingetreten ist.
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Abschnitt A(KL) – Klauseln zu Teil A für die Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung 
 
Jede dieser Klauseln ist nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie 
im Versicherungsschein bzw. im Vorschlag/Angebot als verein-
bart genannt ist. 
 
A0101 Hinweis AMG-Risiken 
Zur Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht für die Herstellung 
und/oder den Vertrieb von solchen Arzneimitteln, für die der 
Versicherungsnehmer als pharmazeutischer Unternehmer nach 
§ 94 Arzneimittelgesetz eine Deckungsvorsorge zu treffen hat, 
bedarf es eines separaten Versicherungsvertrages. 
 
A0102 Hinweis Baumfällen 
Voraussetzung für die Gewährung des Versicherungsschutzes 
bei Verwendung von Motorsägen ist der Nachweis einer ent-
sprechenden Qualifikation (z. B. Fachlehrgang für Motorsägen 
oder Motorsägenführerschein). 
 
A0501 Führungs- und Beteiligungsklausel 
1. Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise 

gemeinschaftlich übernommen, dass jeder von ihnen aus der 
Versicherung zu einem bestimmten Anteil berechtigt und 
verpflichtet ist, liegt eine Mitversicherung vor. 
Die Versicherer dieser Mitversicherung haften unter Aus-
schluss der gesamtschuldnerischen Haftung jeweils als Ein-
zelschuldner und nur für den von ihnen gezeichneten Anteil. 
Zwischen dem Versicherungsnehmer und jedem Versicherer 
bestehen rechtlich selbstständige Versicherungsverträge. 

2. Der im Verteilerplan genannte führende Versicherer ist be-
züglich dieser Versicherung von allen beteiligten Versiche-
rern bevollmächtigt, die vom Versicherungsnehmer abgege-
benen Anzeigen und Willenserklärungen entgegenzunehmen. 
Diese Anzeigen und Willenserklärungen gelten den beteilig-
ten Versicherern als zugegangen, wenn sie dem führenden 
Versicherer zugegangen sind. 

3. Die vom führenden Versicherer bezüglich dieser Versiche-
rung getroffenen Maßnahmen (z. B. abgegebenen Willens-
erklärungen oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen 
Vereinbarungen) sind für die beteiligten Versicherer rechts-
verbindlich. 
Die beteiligten Versicherer schließen sich damit auch sämt-
lichen Maßnahmen des führenden Versicherers zur Regulie-
rung eines Schadens an (z. B. Abschluss von Haftungs- oder 
Deckungsvergleichen, Vertrags- oder Rechtsnormauslegun-
gen, Beauftragungen von Dienstleistern und Anwälten, Ab-
rechnungen). Jede solche Maßnahme zur Regulierung eines 
Schadenfalles gilt als stillschweigend seitens der beteiligten 
Versicherer selbst getroffen, sofern diese nicht unvertretbar ist. 
Der führende Versicherer ist nicht berechtigt 
a) zur Erweiterung des Versicherungsumfangs; dies gilt nur 

soweit gesetzlich nicht etwas anderes vorgegeben ist; 
b) zur Erhöhung von Versicherungssummen und Jahres-

höchstersatzleistungen; 
c) zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder der 

Versicherungsdauer; 
d) zur Veränderung von Selbstbehalten oder Beiträgen; 

4. Bei Schäden, deren Reserve 25.000 Euro (Mitversicherungs-
anteil) übersteigen oder sofern es sich um Fälle von grund-
sätzlicher Bedeutung handelt, ist der führende Versicherer 
verpflichtet, die beteiligten Versicherer im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang einzelfallbezogen zu informieren. 
Ab einer Reserve in Höhe von 100.000 Euro (100 Prozent) 
ist unabhängig vom jeweiligen Mitversicherungsanteil jeder 
Mitversicherer über den Schadenfall in entsprechender Wei-
se zu informieren. 
Die Informationspflicht des führenden Versicherers beinhaltet 
zeitnahe Sachstandsmitteilungen insbesondere in Textform, 

die bei wesentlichen Entwicklungen des Schadenfalles zu 
aktualisieren sind, die Anzeige der eigenen Reservesetzung 
sowie die Beantwortung von Rückfragen seitens der beteilig-
ten Versicherer. Weitergehende Informationspflichten des 
führenden Versicherers bestehen grundsätzlich nicht. 

5. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versi-
cherer die gleichen sind, ist Folgendes vereinbart: 
a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus die-

sem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden 
Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich gel-
tend machen. 

b) Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den füh-
renden Versicherer rechtskräftig gewordene Entschei-
dung sowie die von diesem mit dem Versicherungsneh-
mer nach Rechtshängigkeit geschlossenen Vergleiche 
als auch für sich verbindlich an. Die Prozesskosten wer-
den von den Versicherern anteilig getragen. 

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die 
Zulässigkeit der Berufung notwendigen Wert des Be-
schwerdegegenstandes oder im Falle der Revision den 
Wert der mit der Revision geltend zu machenden Be-
schwer nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer be-
rechtigt und auf Verlangen des führenden Versicherers 
verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichen-
falls auf weitere beteiligte Versicherer auszudehnen, bis 
diese Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht 
entsprochen, so gilt b) nicht. 

 
A11001 Risikobeschreibung Gärtnerei 
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 

• der Produktion und dem Handel mit Pflanzen, 
• dem Handel mit Gartenbedarfsartikeln und Samen, 
• der Anlage, Erneuerung und Pflege von Gärten, Grab-

stätten, Gebäude- und Innenraumbegrünungen. 
2. Nicht versichert ist 

• die Haftpflicht aus Baumfällarbeiten auf fremden Grund-
stücken, 

• abweichend von A1-6.5.1.1 die Haftpflicht aus der Ver-
wendung selbstfahrender Arbeitsmaschinen außerhalb des 
Betriebsgrundstücks des Versicherungsnehmers, soweit 
es sich hierbei nicht um Aufsitzrasenmäher handelt. 
Für diese Risiken kann Versicherungsschutz nur über 
eine Betriebshaftpflichtversicherung für Garten- und 
Landschaftsbau bzw. für Tiefbauunternehmen erlangt 
werden. 

 
A11002 Risikobegrenzung Handelsvertreter 
1. Versichert ist ausschließlich die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers in seiner Eigenschaft als selbststän-
diger Gewerbetreibender, der mit 
• der Vermittlung von Geschäften für andere Unternehmer, 
• dem Abschluss von Geschäften im Namen anderer Unter-

nehmer betraut ist (Handelsvertreter). 
Die Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht als Händler 
oder Zwischenhändler bedarf der besonderen Vereinbarung. 

2. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus der Beschädigung von 
Kommissionsware. 

3. Einer separaten Versicherung bedarf in jedem Fall die Haft-
pflicht wegen Vermögensschäden aus der Vermittlung oder 
dem Abschluss von Geschäften. 

 
A11003 Hinweis Tätigkeit Heilwesen 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus erlaubten, selbst-
ständig und im eigenen Namen ausgeübten Tätigkeiten in dem 
im Versicherungsschein genannten Gesundheitsfach- bzw. Heil-
hilfsberuf. 
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Kein Versicherungsschutz besteht in jedem Fall für Tätigkeiten, für 
die es nach der Bundesärzteordnung, dem Heilpraktikergesetz 
oder dem Psychotherapeutengesetz einer Approbation bzw. Er-
laubnis bedarf. 
Ausgeschlossen bleiben insbesondere Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden, die verursacht werden durch 
• die Stellung von Diagnosen, 
• die Verordnung, oder Empfehlung von Arzneimitteln, 
• das nicht oder nicht rechtzeitige Verweisen eines Klienten/ 

Patienten an einen Arzt. 
 
A11004 Risikobeschreibung Energieableser ohne Installa-

tionen 
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers aus folgenden, im Rahmen einer selbstständigen 
Tätigkeit erbrachten Dienstleistungen: 
• Ablesen von Energieverbrauchseinheiten sowie Ablesen, 

Wartung, Montage und Demontage von Heizkostenver-
teilern bzw. Teilen von diesen, die außen an Heiz-
körpern angebracht sind; 

• Ablesen von Wasserzählern; nicht jedoch deren Montage 
oder Demontage; 

• Ziehen von Wasserproben aus häuslichen Wasserent-
nahmearmaturen. 

2. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Montage oder Demon-
tage von Geräten, die technisch in Anlagen (z. B. der Gas-, 
Strom- oder Wasserversorgung) eingebunden sind oder aus 
dem sonstigen Eingriff in solche Anlagen. 

3. Zur Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht wegen Vermö-
gensschäden, z. B. aus Fehlern beim Ablesen der Ver-
brauchseinheiten oder deren falscher Dokumentation, bedarf 
es eines separaten Versicherungsvertrages. 

 
A11005 Risikobeschreibung Energieableser mit Installatio-

nen 
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers aus folgenden, im Rahmen einer selbstständigen 
Tätigkeit erbrachten, Dienstleistungen: 
• Ablesen von Energieverbrauchseinheiten sowie Ablesen, 

Wartung, Montage und Demontage von Heizkostenver-
teilern bzw. Teilen von diesen, die außen an Heiz-
körpern angebracht sind; 

• Ablesen sowie Montage und Demontage von Wasser-
zählern; 

• Ziehen von Wasserproben aus häuslichen Wasserent-
nahmearmaturen. 

2. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Montagen oder De-
montagen von Geräten, die technisch in Anlagen der Gas-, 
oder Stromversorgung eingebunden sind oder aus dem 
sonstigen Eingriff in solche Anlagen. 

3. Zur Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht wegen Vermö-
gensschäden, z. B. aus Fehlern beim Ablesen der Ver-
brauchseinheiten oder deren falscher Dokumentation, bedarf 
es eines separaten Versicherungsvertrages. 

 
A11006 Risikobeschreibung Wartung von Feuerlöschern 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus folgender, selbstständiger Tätigkeit: 
Montage, Demontage und Wartung von Feuerlöschern oder 
Rauchmeldern, wenn es sich hierbei um Einzelgeräte handelt, 
die nicht mit einer Feuerlösch-, Rauchmeldeanlage oder sonsti-
gen Anlagen verbunden oder vernetzt sind. 
Zur Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht wegen Vermögens-
schäden aus dieser Tätigkeit bedarf es eines separaten Versi-
cherungsvertrages. 
 
A11007 Risikobeschreibung Hundetrainer 
Versichert ist die Tätigkeit eines Hundetrainers nach § 11 des 
Tierschutzgesetzes in Theorie und Praxis. Mitversichert ist die 
Verwendung von Übungsgeräten und Hundesportgeräten zu 
Unterrichtszwecken. 

A11008 Risikobeschreibung Küchenmonteur 
1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem reinen 

Anschluss der Kücheneinrichtungen/Geräte an bereits vor-
handene, über Putz befindliche Anschlüsse. 

2. Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden aus der 
Verlegung von Leitungen unter Putz. 

3. Bei Anschluss an Dreh-/Starkstrom bzw. aus der Trennung 
vom Dreh-/Starkstromanschluss gilt Folgendes: 
Versicherungsschutz besteht jedoch nur unter der Voraus-
setzung, dass die Arbeiten von Personen durchgeführt wer-
den, die eine für diese Aufgabe nach DIN VDE 1000-10 be-
stellte Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene 
Person nach DIN VDE 0105-100 sind. 

 
A11009 Klarstellung Küchenstudios 
Für Küchenstudios gilt: 
1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem reinen 

Anschluss der verkauften/gehandelten Kücheneinrichtungen/ 
Geräte an bereits vorhandene, über Putz befindliche An-
schlüsse. 

2. Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden aus der 
Verlegung von Leitungen unter Putz. 

3. Bei Anschluss an Dreh-/Starkstrom bzw. aus der Trennung 
vom Dreh-/Starkstromanschluss gilt Folgendes: 
Versicherungsschutz besteht jedoch nur unter der Voraus-
setzung, dass die Arbeiten von Personen durchgeführt wer-
den, die eine für diese Aufgabe nach DIN VDE 1000-10 be-
stellte Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene 
Person nach DIN VDE 0105-100 sind. 

 
A11010 Risikobeschreibung Kfz-Zusatzhaftpflicht Miet-

werkstatt 
Versicherungsschutz über die Kfz-Zusatzhaftpflicht besteht nur für 
Schäden aus Tätigkeiten, welche die Mitarbeiter der Reparatur-
werkstatt ausschließlich selbst durchgeführt haben. 
Die Leistungen müssen daher im Voraus durch einen Reparatur-
auftrag festgehalten werden, damit Versicherungsschutz besteht. 
Sofern im Vorfeld kein Reparaturauftrag mit Leistungsbeschrei-
bung erstellt wurde, erlischt der Versicherungsschutz zur Kfz-
Zusatzhaftpflicht vollständig. 
 
A11011 Risikobeschreibung Büro 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus den Gefahren eines 
Bürobetriebes sowie dessen Nebeneinrichtungen. 
Einer gesonderten Betriebs- bzw. Berufshaftpflichtversicherung 
bedarf es zur Versicherung der Haftpflicht aus 
• der Herstellung oder Lieferung von Sachen, 
• der Lagerung von Sachen (sofern sie nicht dem Ge- oder 

Verbrauch des Bürobetriebes dienen), 
• dem Handel mit Waren, 
• der Erstellung von Werkleistungen, 
• Reiseplanungen und -veranstaltungen, 
• sonstigen Planungen, 
• Bau- und Projektleitungen und -arbeiten, 
• Arbeitnehmerüberlassungen 
sowie – abweichend von A1-6.12.1 – zur Versicherung der Haft-
pflicht wegen Vermögensschäden aus Fehlern oder Mängeln 
sonstiger erbrachter Arbeiten oder Leistungen, auch Dienstleis-
tungen (z. B. Prüfungen, Gutachten, Beratungen, Vermittlungen). 
Sie sind nicht Gegenstand dieser Versicherung. 
 
A11012 Risikobeschreibung Entkernung 
Ausbau/Entfernung von 
• Einbauteilen (z. B. Türen, Fenster, Böden, Unterdecken), 
• Boden- und Wandbelägen (z. B. Putz, Fliesen, Estrich), 
• nicht tragenden Innenwänden und 
• Gebäudetechnik 
mittels Handmaschinen. 
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Es erfolgt keine Beseitigung von Schadstoffen (z. B. Asbest), kein 
Eingriff in die Statik und kein Abbruch vollständiger Gebäude/ 
Bauwerke sowie keine Demontage von Maschinen. 
 
A11013 Risikobeschreibung Spedition/Logistik 
Mitversichert ist die Konfektionierung und Verpackung von Waren, 
auch wenn diese nicht im Zusammenhang mit speditionsüblichen 
logistischen Leistungen stehen. 
Nicht versichert ist die Haftpflicht 
• wegen Schäden am eingelagerten oder zur Beförderung 

übergebenen Gut sowie zur Konfektionierung oder Verpa-
ckung übergebener Waren sowie wegen Vermögensschäden 
aufgrund nicht rechtzeitiger Zustellungen oder Lieferungen. 
Versicherungsschutz hierfür kann nur über eine separate 
Verkehrshaftungsversicherung erlangt werden; 

• aus dem Einsammeln, Sortieren, Lagern, Zwischenlagern, 
Ablagern oder Entsorgen von Abfällen und Gefahrgut; 

• aus Containerdienst sowie dem Verleih und Transport von 
Containern, sofern nicht besonders vereinbart und im Versi-
cherungsschein genannt. 

 
A11014 Risikobeschreibung Haus- und Büro-/Gebäude-

reiniger 
Die Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus Winterdiensten 
oder Schädlingsbekämpfung ist nicht Gegenstand dieser Deckung. 
Tätigkeiten im Bereich der Krankenhaushygiene, Desinfektion, 
Dekontamination oder der Reinigung von Fassaden, Werk- und 
Produktionsstätten, Labore sowie Rechenzentren bedarf einer 
gesonderten ausdrücklichen Vereinbarung. 
 
A11015 Risikobeschreibung Angestellter Hausmeister beim 

Hausverwalter 
Zusatzvereinbarung zur Haftpflichtversicherung für Hausverwalter 
mit angestelltem Hausmeister: 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der Beschäftigung von angestellten Hausmeistern: 
Versichert sind übliche Reparatur-, Reinigungs-, Wartungs- und 
Instandhaltungsarbeiten sowie Winterdienst an Wohn- und/oder 
Geschäftshäusern sowie zugehörigen Gärten und Wegen nicht 
jedoch an Produktionsanlagen und Fabrikgebäuden. 
Nicht zu den üblichen Arbeiten gehören insbesondere die Durch-
führung von Um- oder Anbauten, Schweißarbeiten, Dachdecker-, 
Abbruch-, Bautrockenlegungsarbeiten sowie Gas-, Wasser-, 
Heizungs- und Elektroinstallationsarbeiten. 
 
A11016 Risikobeschreibung Hausmeister ohne Installationen 
Für den Hausmeisterdienst gilt: 
Mitversichert sind übliche Reparatur-, Reinigungs-, Wartungs- und 
Instandhaltungsarbeiten an Wohn- und/oder Geschäftshäusern 
sowie zugehörigen Gärten und Wegen, nicht jedoch an Produkti-
onsanlagen und Fabrikgebäuden. 
Nicht zu den üblichen Arbeiten gehören insbesondere die Durch-
führung von Um- oder Anbauten, Schweißarbeiten, Dacharbei-
ten, Abbruch-, Bautrockenlegungsarbeiten sowie Gas-, Wasser-, 
Heizungs-, Klima-, Solar- und Elektroinstallationsarbeiten. 
 
A11017 Risikobeschreibung Hausmeister mit Installationen 
Für den Hausmeisterdienst gilt: 
Mitversichert sind übliche Reparatur-, Reinigungs-, Wartungs- und 
Instandhaltungsarbeiten an Wohn- und/oder Geschäftshäusern 
sowie zugehörigen Gärten und Wegen, nicht jedoch an Produkti-
onsanlagen und Fabrikgebäuden. 
Nicht zu den üblichen Arbeiten gehören insbesondere die Durch-
führung von Um- oder Anbauten, Schweißarbeiten, Dacharbei-
ten, Abbruch-, Bautrockenlegungsarbeiten. 
 
A11019 Risikobeschreibung Land- und Forstwirtschaft 
Versichert sind landwirtschaftliche Betriebe bis maximal 500 Nutz-
tiere. 

Nicht versichert ist die Intensivtierhaltung wie z. B. Rinder-, 
Kälber- und Schweinemast sowie Geflügelzucht-, Geflügelmast- 
und Legehennenbetriebe. 
 
A16001 Einschluss PHV Premium 
Vertragsgrundlage für die Privathaftpflichtversicherung sind die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Privathaftpflicht-
versicherung (AVB PHV). 
Im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung gilt die Leistungs-
variante Premium als Familienversicherung vereinbart. 
Die Privathaftpflichtversicherung ist ein rechtlich selbstständiger 
Vertrag. Die Kündigung dieses Vertrages berührt die Betriebs-
haftpflichtversicherung nicht. Bei Beendigung des Betriebshaft-
pflichtvertrages endet auch diese Privathaftpflichtversicherung. 
 
A16002 Einschluss THV Plus 
Vertragsgrundlage für die Tierhalterhaftpflichtversicherung sind 
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Private 
Tierhalterhaftpflichtversicherung (AVB THV). 
Im Rahmen der Privaten Tierhalterhaftpflichtversicherung gilt die 
Leistungsvariante Plus vereinbart. 
Die Private Tierhalterhaftpflichtversicherung ist ein rechtlich selbst-
ständiger Vertrag. Die Kündigung dieses Vertrages berührt die 
Betriebshaftpflichtversicherung nicht. Bei Beendigung des Betriebs-
haftpflichtvertrages endet auch diese Private Tierhalterhaftpflicht-
versicherung. 
 
A16003 Einschluss Abgabe von Speisen und Getränken 

und Verkauf von sonstigen Artikeln 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der Abgabe von Speisen und Getränken und aus 
dem Verkauf von sonstigen Artikeln (z. B. Nahrungs- und Ge-
nussmittel, Zeitschriften). 
 
A16004 Einschluss Verkauf von Drogerie- und Kosmetik-

artikeln 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Verkauf von 
Drogerie- und Kosmetikartikeln. 
 
A16005 Einschluss Unterkunft und Verpflegung 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Gewährung 
von Unterkunft und Verpflegung. 
 
A16006 Einschluss Betrieb Sauna/Solarium 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem Betrieb einer Sauna und/oder von Solarien. 
 
A16007 Einschluss Verabreichung von Spritzen 
Mitversichert ist das Verabreichen von Spritzen, ausschließlich 
subcutan und intramuskulär, auf ärztliche Verordnung. 
 
A16008 Einschluss selbstständiger Fitnesstrainer 
1. Versicherungsschutz besteht für die gesetzliche Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers als selbstständiger Fitnesstrainer. 
2. Mitversichert gelten branchenübliche Tätigkeiten/Aktivitäten 

wie z. B. Gymnastik-, Konditionsaufbau-, Fettreduzierungs-, 
Spinning- und Yogakurse. 
Weiterhin gelten externe Tagesveranstaltungen wie Jogging-, 
Nordic Walking-, Wander-, Mountainbike- (kein Downhill) und 
Inlineskate-Kurse mitversichert. Bei Bike- und Inliner-
Aktivitäten gilt Helm- und Protektorenpflicht. 

3. Kein Versicherungsschutz besteht für Extremsportarten und 
gefährliche Tagesveranstaltungen wie z. B. Bungee-Jumping, 
Canyoning, Houserunning, Bergklettern sowie Selbstvertei-
digungskurse. 

 
A16009 Einschluss freiberufliche Tätigkeit 
Versichert ist ausschließlich die freiberufliche selbstständige 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers. 
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A16010 Einschluss medizinische Fußpflege 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Ausübung von 
Podologie und medizinischer Fußpflege, sofern die Erlaubnis zur 
Führung der Berufsbezeichnung Podologe oder Medizinischer 
Fußpfleger zum Zeitpunkt der Behandlung vorliegt. 
 
A16011 Einschluss Hufbeschlag 
Eingeschlossen sind – abweichend von A1-6.7.4 – Haftpflichtan-
sprüche wegen Schäden an Tieren durch Hufbeschlag oder 
Hufpflege (z. B. Beschneiden des Horns) und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden bis zu einer Höchst-
ersatzleistung von 100.000 Euro je Versicherungsfall. 
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus Heilbehandlungen von 
Tieren. Die Regelungen nach A1-3.2 und A1-7.6 bleiben bestehen. 
 
A16012 Einschluss Schäden an Tieren 
Eingeschlossen sind – abweichend von A1-6.7.4 – Haftpflichtan-
sprüche wegen Schäden an auszubildenden Tieren bis zu einer 
Höchstersatzleistung von 10.000 Euro je Versicherungsfall. 
Die Höchstersatzleistung für alle derartigen Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres beträgt das Dreifache dieser Versi-
cherungssumme. 
 
A16013 Einschluss Schäden an Pensionstieren 
Eingeschlossen sind gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden an eingestellten Tieren (Pensionstieren) bis zu einer 
Höchstersatzleistung von 10.000 Euro je Versicherungsfall. 
Die Höchstersatzleistung für alle derartigen Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres beträgt das Dreifache dieser Versi-
cherungssumme. 
 
A16014 Einschluss Flurschäden bei Ausbruch 
Nicht mitversichert sind Haftpflichtansprüche wegen Flurschäden 
durch Weidevieh. 
Mitversichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus Flurschä-
den anlässlich des Ausbrechens von Schafherden aus dem 
Pferch. 
 
A16015 Einschluss Zubringen und Abholen von Kfz 

Dienstleistung 
Eingeschlossen ist – abweichend von A1-6.7.4 – die gesetzliche 
Haftpflicht aus der Beschädigung und Vernichtung von fremden 
Kraftfahrzeugen und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und 
Ladung) beim Zubringen und Abholen dieser Kraftfahrzeuge 
außerhalb des Betriebsgrundstückes und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden gemäß A1-13.8.2. 
 
A16016 Einschluss Aufbau von Zelten und Restauration 
Mitversichert ist Restauration in eigener Regie sowie die Benut-
zung eigener und fremder Zelte einschließlich Auf- und Abbau. 
 
A16017 Einschluss Auslandsschäden USA und Kanada 
Mitversichert gelten Auslandsschäden in den USA und Kanada 
gemäß A1-6.8, A2-6.5 und A3-6.3. 
 
A16018 Einschluss Energiesparberatung 
1. Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus der Energie-

sparberatung, sofern dies nicht hauptberuflich ausgeführt 
wird in folgendem Umfang: 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als 
a) berechtigter Energieberater und Aussteller von Energie-

ausweisen nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), 
b) staatlich anerkannter bzw. zugelassener Energieberater 

(z. B. HWK, IHK, BAFA), 
c) zugelassener oder zertifizierter Aussteller von Energie-

ausweisen wegen Vermögensschäden, die aus der 
Durchführung von Energiesparberatungen (z. B. Vor-Ort-
Beratung zur Energieeinsparung) und der Erstellung von 
Energieausweisen sowie der Abgabe von Empfehlungen 

für die Verbesserung der Energieeffizienz (Modernisie-
rungsempfehlungen) nach dem GEG sowie bei Nicht-
Wohngebäuden gemäß DIN V 18599 resultieren. 

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht für Beratungsleis-
tungen hinsichtlich der Steigerung der Energieeffizienz und 
Wirtschaftlichkeit auch unter Berücksichtigung des Einsatzes 
Erneuerbarer Energien (Energie-Contracting). 

3. Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus vor-
genannten Tätigkeiten, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages 
vorgenommen bzw. erstellt wurden. 

4. Die Versicherungssumme für die vorgenannten Schäden 
beträgt je Versicherungsfall 300.000 Euro im Rahmen der 
Versicherungssumme für sonstige Schäden und für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres das Dreifache 
dieser Summe. 

 
A37001 Einschluss Erweiterte ProdH Baunebengewerbe 
Mitversichert ist die erweiterte Produkthaftpflicht gemäß A3-7.1 
bis A3-7.3 aus dem Handelsrisiko des Versicherungsnehmers. 
Dies gilt auch, sofern der Einbau der Ware vom Versicherungs-
nehmer vorgenommen wurde, er aber nachweisen kann, dass 
die Mangelhaftigkeit nicht aus dem Einbau, der Montage bzw. 
der Montageleitung resultiert. 
Die Versicherungssumme für versicherte Schäden gemäß A3-
7.1 bis A3-7.3 beträgt innerhalb der allgemeinen Versicherungs-
summe für die Betriebshaftpflichtversicherung 150.000 Euro. 
 
A17001 Ausschluss Bestrahlung Solarien/Sonnenbänke 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
trotz ordnungsgemäßer Bedienung und Funktion der Solarien/ 
Sonnenbänke durch Art und Dauer der Häufigkeit der Bestrah-
lung eintreten. 
 
A17002 Ausschluss Schädlingsbekämpfung 
1. Nicht versichert sind bei der Anwendung von Pflanzen-

schutz-, Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln Ansprü-
che wegen Schäden 
a) am behandelten Gut und alle sich daraus ergebenden 

Vermögensschäden, 
b) durch Außerachtlassen von Gebrauchsanweisungen und 

behördlichen Vorschriften, 
c) durch Schädlingsbekämpfung aus der Luft. 

2.) Nicht versichert ist im Rahmen der Umweltrisikoversicherung 
die gesetzliche Haftpflicht aus der Verwendung von Klär-
schlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz 
und Düngemitteln. 

 
A17003 Ausschluss Schädlingsbekämpfer 
Nicht versichert sind bei der Anwendung von Pflanzenschutz-, 
Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln Ansprüche wegen 
Schäden am behandelten Gut und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, durch Außerachtlassen von Gebrauchs-
anweisungen und behördlichen Vorschriften, sowie Schädlings-
bekämpfung aus der Luft. 
 
A17004 Ausschluss Schäden Figuranten 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an Figuranten 
(Scheinverbrecher). 
 
A17005 Ausschluss Veranstaltung von Reisen 
Versichert ist die Vermittlung von Reisen. Ausdrücklich nicht 
versichert ist die Haftpflicht aus der Veranstaltung von Reisen. 
 
A17006 Ausschluss Gesamtplanung und Veranstalterrisiko 
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
• der Gesamtplanung von Messen, Ausstellungen und sonsti-

gen Veranstaltungen, 
• der Eigenschaft des Versicherungsnehmers als Veranstalter. 
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A17007 Ausschluss Vermögensschaden Reiseveranstalter 
Nicht versichert sind – abweichend von A1-6.12.1 Absatz 2 – 
Ansprüche aus Vermögensschäden aus der Tätigkeit als Reise-
veranstalter. 
 
A17008 Ausschluss Eventmanager 
1. Kein Versicherungsschutz besteht für die Haftpflicht 

a) aus der Organisation und Durchführung 
• von Konzerten und Discoveranstaltungen, 
• von Veranstaltungen mit gefahrgeneigten Sportarten, 

wie z.B. Bungee Jumping, Canyoning, Klettern, 
• von Reisen, 

b) des Versicherungsnehmers als Veranstalter, 
c) wegen Schäden an Sachen, die vom Versicherungs-

nehmer zur Durchführung von Veranstaltungen gemietet, 
gepachtet, geliehen oder geleast wurden. 

2. Auf die Begrenzung des Versicherungsschutzes für Vermö-
gensschäden wird aufmerksam gemacht. A1-6.12.1 Absatz 2 
findet keine Anwendung. 

 
A17009 Ausschluss Disk Jockey (DJ) 
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Durchfüh-
rung von Bohr- und/oder Installationsarbeiten, Montage von 
Traversen o. ä. sowie aus der Durchführung/Ausrichtung von 
Veranstaltungen im eigenen Namen. 
 
A17010 Ausschluss Kampfhunde 
Trotz Beitragszahlung besteht kein Versicherungsschutz für die 
Haftpflicht als Halter oder Hüter von Hunden folgender Rassen 
sowie Kreuzungen daraus: 
American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Bull-
mastiff, Bullterrier, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Fila 
Brasileiro, Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napoletano, Old 
English Bulldog, Pitbull-Terrier, Römischer Kampfhund, Rottwei-
ler, Staffordshire Bullterrier, Tosa Inu. 
In gleicher Weise besteht kein Versicherungsschutz für die 
Haftpflicht als Halter oder Hüter von Hunden, die durch Abrichten 
eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, 
Angriffslust, Schärfe oder eine andere in ihrer Wirkung ver-
gleichbare, Mensch oder Tier gefährdende Eigenschaft, insbe-
sondere Beißkraft und fehlende Bisslösung, besitzen. 
 
A17011 Ausschluss Koi-Karpfen 
Bei Handel mit Koi-Karpfen gilt: 
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche wegen Schä-
den an Koi-Karpfen. 
 
A17012 Ausschluss Quasihersteller 
Nicht mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Vertrieb 
von Produkten unter eigenem Namen sowie wegen Schäden von 
Waren, die aus Ländern importiert wurden, die nicht dem Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR) angehören, sofern nicht etwas 
anderes vereinbart ist. 
 
A17013 Ausschluss Post- und Paketdienste 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Beschädigung, 
Vernichtung und/oder Abhandenkommen von Paketen, Briefsen-
dungen oder sonstigen Waren des Paket-/Postdienstes sowie  
– abweichend von A1-6.12.1 – Haftpflichtansprüche wegen 
Vermögensschäden aus nicht rechtzeitiger Zustellung/Übergabe 
und Vermögensschäden aus Finanz(anlagen)-/Bankberatung. 
 
A17014 Ausschluss Galerie 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Beschädigung, 
Vernichtung, Zerstörung oder Abhandenkommen ausgestellter 
oder zum Verkauf übernommener Gegenstände/Objekte. 
 

A17015 Ausschluss Heilwesen 
Ergänzend zu A1-6.12.2 sind Ansprüche von Krankenkassen, 
kassenärztlichen bzw. kassenzahnärztlichen Vereinigungen, 
Sozialhilfeträgern und dergleichen ausgeschlossen, die daraus 
hergeleitet werden, dass die erbrachten Leistungen für die Erzie-
lung des Heilerfolges nicht notwendig oder unwirtschaftlich 
waren oder aus sonstigen Gründen nicht hätten erbracht werden 
dürfen. 
 
A17016 Ausschluss Osteopath 
1. Voraussetzungen für die Gewährung des Versicherungs-

schutzes ist, dass 
a) die behördliche Erlaubnis gemäß § 1 Heilpraktikergesetz 

als Heilpraktiker zum Zeitpunkt der Behandlung vorliegt, 
b) eine anerkannte berufliche Qualifikation besteht, 
c) eine Mitgliedschaft in einem anerkannten Berufsverband 

(z. B. BVO, VOD, etc.) für Osteopathen vorliegt. 
2. Nicht versichert sind folgende Tätigkeiten: 

a) Behandlungen, die über die osteopathische Behandlung 
hinausgehen (z.B. Akupunktur, Chiropraktik); 

b) Tätigkeiten, die zur Ausübung der ärztlichen und weite-
ren heilpraktischen Heilkunde gehören; 

c) die Erteilung medizinischer Ratschläge; 
d) die Anwendung, Verordnung oder Empfehlung von Arz-

neimitteln aller Art (auch pflanzliche, homöopathische, 
anthropologische Heilmittel etc.); 

e) das nicht oder nicht rechtzeitige Verweisen eines Patien-
ten an einen Arzt; 

f) das Setzen von Spritzen (intravenös und intramuskulär); 
g) intraartikuläre Injektionen oder Infiltrationen; 
h) Schröpfen. 

 
A17017 Ausschluss Windkraftanlagen 
Nicht versichert sind Tätigkeiten an Windkraft-/-energieanlagen. 
 
A17018 Ausschluss Dacharbeiten, Installationsarbeiten etc. 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus folgenden Tätig-
keiten: 
Dacharbeiten, Gas-, Wasser-, Heizungs-, Klima-, Solar- und 
Elektroinstallationen (auch Montage von Photovoltaikanlagen), 
Abbruch-, Bautrockenlegungs-, Isolier- und Bautenschutzarbei-
ten, Hoch- und Tiefbau. 
 
A17019 Ausschluss Fuhrbetrieb 
Nicht versichert sind Ansprüche 
a) wegen Schäden am eingelagerten oder zur Beförderung über-

gebenen Gut sowie – abweichend von A1-6.12.1 – wegen 
Vermögensschäden aufgrund nicht rechtzeitiger Zustellun-
gen oder Lieferungen. Versicherungsschutz hierfür kann nur 
über eine separate Verkehrshaftungsversicherung erlangt 
werden; 

b) aus dem Einsammeln, Sortieren, Lagern, Zwischenlagern, 
Ablagern oder Entsorgen von Abfällen und Gefahrgut; 

c) aus Containerdienst sowie dem Verleih und Transport von 
Containern, sofern nicht besonders vereinbart und im Versi-
cherungsschein genannt. 

 
A17020 Ausschluss Fuhrbetrieb – Containerdienst 
Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden am eingelager-
ten oder zur Beförderung übergebenen Gut sowie Ansprüche 
wegen Vermögensschäden aus nicht rechtzeitigen Zustellun-
gen/Lieferungen. 
Haftpflichtansprüche aus dem Verleih und Transport von Contai-
nern sind nur dann versichert, wenn dies besonders vereinbart 
wurde und im Versicherungsschein genannt ist. 
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A17022 Ausschluss Spedition 
Nicht versichert sind Ansprüche 
a) wegen Schäden am eingelagerten oder zur Beförderung 

übergebenen Gut sowie – abweichend von A1-6.12.1 – we-
gen Vermögensschäden aufgrund nicht rechtzeitiger Zustel-
lungen oder Lieferungen. 
Versicherungsschutz hierfür kann nur über eine separate 
Verkehrshaftungsversicherung erlangt werden; 

b) aus Konfektionierung und Verpackung von Waren, soweit es 
sich nicht um die Verpackung und die Zusammenstellung 
von Waren zum Zwecke ihrer Beförderung oder Lagerung 
durch den Versicherungsnehmer oder seiner Beauftragten 
handelt. 
Der Ausschluss der Haftpflicht wegen Schäden am eingelager-
ten oder zur Beförderung übergebenen Gut bleibt unberührt. 
Die Versicherung der Haftpflicht aus der Konfektionierung 
und Verpackung von Waren, die nicht im Zusammenhang 
mit speditionsüblichen logistischen Leistungen (Beförderung 
oder Lagerung von Gütern) im Zusammenhang stehen, be-
darf einer besonderen Vereinbarung; 

c) aus dem Einsammeln, Sortieren, Lagern, Zwischenlagern, 
Ablagern oder Entsorgen von Abfällen und Gefahrgut; 

d) aus Containerdienst sowie dem Verleih und Transport von 
Containern, sofern nicht besonders vereinbart und im Versi-
cherungsschein genannt. 

 
A17023 Ausschluss Deponie 
Bei Schäden durch Umwelteinwirkung und Umweltschäden wird 
auf den Ausschluss nach A2-8.25 verwiesen. 
 
A17024 Ausschluss Friseur/Kosmetiker 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Verkauf von 
Drogerie- und Kosmetikartikeln sowie der Anwendung von Kos-
metika und dem Vorhandensein eines Kosmetiksalons im räum-
lichen Zusammenhang mit dem Friseurgeschäft. 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Tätigkeiten im 
Bereich Permanent Make-up, Contour Make-up, Faltenunter-
spritzung, Microblading, Piercing, Tätowierungen, Needling 
sowie Plasmabehandlung. 
 
A17025 Ausschluss Permanent Make-up und Faltenunter-

spritzung etc. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden die 
durch die Behandlungen entstanden sind, bei denen Stoffe 
mittels Instrumenten oder Gegenständen in den Körper der 
behandelten Person eingebracht wurden. 
Hierzu zählen insbesondere: 
Permanent Make-up, Contour Make-up, Faltenunterspritzung 
(Mesotherapie, Botolinumtoxin, Kollagen), Microblading, Pier-
cing, Tätowierungen, Needling sowie Plasmabehandlung. 
Sofern Tätigkeiten mit Permanent Make-Up versichert werden 
sollen, kann Versicherungsschutz nur über eine Betriebshaft-
pflichtversicherung für Kosmetikstudios mit Durchführung von 
Permanent Make-Up oder für Tattoostudios erlangt werden. 
 
A17026 Ausschluss Kosmetik – diverse Tätigkeiten 
Sofern nicht besonders vereinbart, bleiben folgende Ansprüche 
ausgeschlossen: 
Fruchtsäurepeelings, Microdermabrasion sowie – abweichend 
von A1-6.11 – Behandlungen, bei denen auf den Körper der 
behandelten Person mit energiereichen Strahlen eingewirkt 
wurde. Hierzu zählen insbesondere Behandlungen mittels Laser 
– auch IPL und GEM-PL – sowie Ultraschallkosmetik und Twin 
Trend. 
 
A17027 Ausschluss Tattoostudio/Piercingstudio 
1. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass 

a) eine ausreichende Aufklärung der behandelten Personen 
oder ggf. deren gesetzliche Vertreter erfolgt ist; 

b) sämtliche Anforderungen der Hygiene beim Tätowieren 
eingehalten werden; 

c) eine Mitgliedschaft in einem anerkannten Verband (z. B. 
BVT, DOT, ProTattoo) für Tätowierer/innen besteht. 

2. Nicht versichert sind folgende Tätigkeiten: 
a) Brandings, 
b) das Stechen von Intimpiercings, 
c) Zungenspaltungen, 
d) das Einsetzen von Implants, 
e) Schmucknarben oder sonstige Skarifizierungen der Haut, 
f) Tätowierungen von Augen und im Mund. 
Ebenso besteht kein Versicherungsschutz für die Verwendung 
von Farben, die zum Zeitpunkt der Behandlung der jeweils 
gültigen Fassung der Tätowiermittel-Verordnung (TätoV) unter-
liegen (sogenannte Negativliste). 

 
A17028 Ausschluss Beschädigung bei Reparatur 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Beschädigung 
oder Vernichtung von Kfz, Anhängern, Landmaschinen oder 
damit fest verbundenen Fahrzeugteilen, soweit sich diese Fahr-
zeuge bzw. Fahrzeugteile zur Reparatur oder zu sonstigen 
Zwecken in der Obhut des Versicherungsnehmers befinden. 
 
A17029 Ausschluss Schäden an zur Verfügung gestellten 

Maschinen, Fahrzeugen etc. 
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden an den vom 
Auftraggeber überlassenen/zur Verfügung gestellten Bau-/Arbeits-
maschinen (z. B. Bagger), Kraftfahrzeugen, Kränen, Maschinen etc. 
 
A17030 Ausschluss Maschinenring 
Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden der Genossen/ 
Gesellschafter und ihrer Angehörigen, denen Maschinen über-
lassen sind. 
 
A17031 Ausschluss Halter von Kfz 
Bei Verwendung von Kfz ist die Haftpflicht des Halters oder 
Lenkers von Kfz nicht mitversichert. 
 
A17032 Ausschluss Auktions-/Pfandhaus 
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden an Sachen, die zu 
Auktionszwecken oder als Pfandsachen übernommen wurden. 
 
A17033 Ausschluss EDV-Schäden 
Ausgeschlossen sind: 
a) Haftpflichtansprüche wegen Schäden an Daten auf Daten-

trägern einschließlich Datenlöschungen; 
b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden/Kosten durch fehler-

hafte Datenverarbeitung einschließlich daraus resultierender 
Folgeschäden wie zum Beispiel Betriebsstillstand, -unter-
brechung, Produktionsausfall, Minderleistung; 

c) Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus der Herstellung 
von Hard- und Software; 

d) Haftpflichtansprüche wegen fehlerhafter Beratung. 
 
A17034 Ausschluss fehlerhafte Gutachten 
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden aufgrund fehler-
hafter gutachterlicher Tätigkeiten. 
 
A17035 Ausschluss fehlerhafte Übersetzung 
Abweichend von A1-6.12.1 besteht kein Versicherungsschutz für 
Vermögensschäden aufgrund fehlerhafter Übersetzungen. 
 
A17036 Ausschluss Flurschäden 
Nicht mitversichert sind Haftpflichtansprüche wegen Flurschäden 
durch Weidevieh. 
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A17037 Ausschluss Halter von Pferden 
Bei Verwendung von Pferden ist die Haftpflicht des Tierhalters 
nicht mitversichert. 
 
A17038 Ausschluss Pensionstiere 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an Pen-
sionstieren und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Dieser Ausschluss bleibt auch bestehen, sofern sonstige Tätig-
keitsschäden mitversichert sind. Die Mitversicherung von Schäden 
an Pensionstieren muss ausdrücklich vereinbart werden. Die per-
sönliche Haftpflicht fremder Tierbenutzer ist nicht mitversichert. 
 
A17039 Ausschluss Tierhalter, Listenhunde, Schäden am 

Tier 
Nicht mitversichert 
a) ist die Haftpflicht des Tierhalters; 
b) sind Schäden an zur Obhut übernommenen Tieren, sofern nicht 

besonders vereinbart und im Versicherungsschein genannt; 
c) ist die Haftpflicht aus dem Hüten von Hunden folgender 

Rassen sowie Kreuzungen daraus: 
American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, 
Bullmastiff, Bullterrier, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, 
Fila Brasileiro, Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napoletano, 

Old English Bulldog, Pitbull-Terrier, Römischer Kampfhund, 
Rottweiler, Staffordshire Bullterrier, Tosa Inu. 
In gleicher Weise besteht kein Versicherungsschutz für die 
Haftpflicht als Halter oder Hüter von Hunden, die durch Ab-
richten eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampf-
bereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder eine andere in ihrer 
Wirkung vergleichbare, Mensch oder Tier gefährdende Ei-
genschaft, insbesondere Beißkraft und fehlende Bisslösung, 
besitzen. 

 
A17040 Ausschluss Verleih Reittiere 
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Verleih 
der versicherten Tiere. Hierfür ist gesonderter Versicherungs-
schutz zu vereinbaren. 
 
A17041 Ausschluss Büchsenmacher 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der erlaubten Her-
stellung und/oder dem erlaubten Vertrieb von Waffen und Muni-
tion für Jagd- und Sportzwecke bzw. für Sammler- und Dekorati-
onszwecke sowie der erlaubte Vertrieb (nicht die Herstellung) 
von Feuerwerkskörpern. 
Kein Versicherungsschutz besteht in jedem Fall für die Herstel-
lung oder den Vertrieb von Waffen oder Munition, die dem Um-
gangsverbot des § 2 Absatz 4 Waffengesetz unterliegen. 
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Abschnitt B1 – Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung

B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehalt-
lich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung
oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags.

B1-2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode
B1-2.1 Beitragszahlung

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus
gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monat-
lich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Ein-
malbeitrag.

B1-2.2 Versicherungsperiode
Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt
auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als
ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer
als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode
der Vertragsdauer.

B1-2.3 Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr beträgt ein Jahr. Besteht die
vereinbarte Vertragsdauer nicht aus ganzen Jahren,
wird das erste Versicherungsjahr entsprechend ver-
kürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum ver-
einbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.

B1-3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen ver-
späteter Zahlung oder Nichtzahlung

B1-3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags
Der Versicherungsschutz tritt zu dem im Versiche-
rungsschein genannten Vertragsbeginn in Kraft, wenn
der erste oder einmalige Beitrag
a) unverzüglich nach Vertragsbeginn gezahlt wird

oder
b) innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Versiche-

rungsscheines gezahlt wird oder
c) vom Versicherer entsprechend B1-5.1 im Last-

schriftverfahren (SEPA-Lastschriftmandat) eingezo-
gen werden kann.

Dies gilt unabhängig vom Bestehen eines Widerrufs-
rechts.

B1-3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsver-
zug
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig
nach B1-3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer
die Zahlung nicht veranlasst hat.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlt, so
ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung ver-
pflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerk-
sam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.

B1-4 Folgebeitrag
B1-4.1 Fälligkeit

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten
Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-,

Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen
vereinbarten Zeitpunkt fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit
veranlasst wird.

B1-4.2 Verzug und Schadensersatz
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug.
Dies gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertre-
ten hat.
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines
Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt,
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

B1-4.3 Mahnung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen
Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief)
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestim-
men (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss von mindes-
tens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung betragen.
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie
der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf
die Rechtsfolgen nach B1-4.4 und B1-4.5 (Leistungs-
freiheit und Kündigungsrecht) hinweist.

B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung
Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.

B1-4.5 Kündigung nach Mahnung
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-
schuldeten Beträge in Verzug, kann der Versicherer
nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
mit sofortiger Wirkung kündigen.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die
Kündigung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer
zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen.

B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung in-
nerhalb eines Monats nach der Kündigung veranlasst
wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist ver-
bunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zah-
lung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veran-
lasst wird.
Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4
bleibt bis zur Zahlung bestehen.

B1-5 Lastschriftverfahren
B1-5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfah-
ren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer
zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine aus-
reichende Deckung des Kontos zu sorgen.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig,
wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsauffor-
derung des Versicherers erfolgt.
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B1-5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass
ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einzie-
hungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist
der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftman-
dat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu
kündigen.
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuwei-
sen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist,
den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge
selbst zu übermitteln.
Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der
dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

B1-6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rück-
tritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Inter-
esse

B1-6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertrags-
erklärung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versiche-
rer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufs-
erklärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten.
Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Wi-
derrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden
Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor
Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben,
hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Jahr
des Versicherungsschutzes gezahlten Beitrag zu er-
statten. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-

mer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch genommen hat.

B1-6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorver-
traglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag
zurück, so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der
Rücktrittserklärung zu.
Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der
erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so
steht dem Versicherer eine angemessene Ge-
schäftsgebühr zu.

B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung be-
endet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum
Zugang der Anfechtungserklärung zu.

B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung vollständig und dauerhaft weg, steht
dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte bean-
spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis er-
langt hat.

B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des
Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für
ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht.
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Ge-
schäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch ei-
nen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in
diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt.
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Abschnitt B2 – Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags
B2-1.1 Vertragsdauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitraum abgeschlossen.

B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er ver-
längert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien
spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen
Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist.

B2-1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne
dass es einer Kündigung bedarf.

B2-1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des
dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kün-
digen; die Kündigung muss dem Versicherer spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres
zugegangen sein.

B2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses
Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der
Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der
Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt,
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt.

B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall
B2-2.1 Kündigungsrecht
B2-2.1.1 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung

und Ertragsausfallversicherung gilt:
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann je-
de der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag
kündigen. Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Die Kündigung
ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Ab-
schluss der Verhandlungen über die Entschädigung
zulässig.

B2-2.1.2 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:
Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden,
wenn

● vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung
oder eine Zahlung von Sanierungskosten von Um-
weltschäden geleistet wurde,

● der Versicherer den Anspruch des Versicherungs-
nehmers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt
hat, oder

● dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen
versicherten Anspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens ei-
nen Monat nach der Zahlung, der Ablehnung oder
der Zustellung der Klage zugegangen sein.

B2-2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätes-
tens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungspe-
riode, wirksam wird.

B2-2.3 Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.

B2-3 Veräußerung und deren Rechtsfolgen
B2-3.1 Übergang der Versicherung
B2-3.1.1 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung

und Ertragsausfallversicherung gilt:
Wird die versicherte Sache vom Versicherungsneh-
mer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentums-
übergangs (bei Immobilien: Datum der Umschrei-
bung im Grundbuch) an dessen Stelle der Erwerber
in die während der Dauer seines Eigentums aus
dem Versicherungsvertrag sich ergebenden Rechte
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.
Die Versicherung geht auch über, wenn die versi-
cherte Sache im Wege der Zwangsversteigerung er-
worben wird oder ein Dritter auf Grund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen
Verhältnisses die Berechtigung erwirbt, versicherte
Bodenerzeugnisse zu beziehen.
Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis
erlangt.

B2-3.1.2 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:
Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber
an Stelle des Versicherungsnehmers in die während
der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versiche-
rungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund ei-
nes Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines
ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernom-
men wird.

B2-3.2 Kündigung
Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegen-
über den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Tele-
fax oder Brief) zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung aus-
geübt wird.
Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag
mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kennt-
nis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung in-
nerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, aus-
geübt wird.

B2-3.3 Beitrag
Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Bei-
trag als Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf den
Erwerber während einer laufenden Versicherungsperi-
ode erfolgt.
Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet
der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags.

B2-3.4 Anzeigepflichten
Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer
oder Erwerber unverzüglich in Textform (z. B. E-Mail,
Telefax oder Brief) anzuzeigen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gehen müssen. Der Versicherer muss hierzu nachwei-
sen, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn
ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war,
zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der
Versicherer bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet,
wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist für seine Kündigung abgelaufen war und er
nicht gekündigt hat.
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Abschnitt B3 – Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten
 

B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über
gefahrerhebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) ge-
fragt hat und die für den Entschluss des Versicherers
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt
zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann,
wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach
seiner Vertragserklärung, aber vor der Vertragsannah-
me Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Absatz 1 und B3-1.2 sowohl die Kenntnis
und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis
und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berück-
sichtigen.
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Ver-
treter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

B3-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
B3-1.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschut-

zes
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer
vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts be-
steht auch für die Vergangenheit kein Versiche-
rungsschutz.
Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder
anderen Bedingungen geschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs-
falles zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht
versagen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der unvollständig oder unrichtig ange-
zeigte Umstand weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht ur-
sächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsneh-
mer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

B3-1.2.2 Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach B3-1.1 Absatz 1 einfach fahrlässig oder
schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versi-
cherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Be-
dingungen geschlossen hätte.

B3-1.2.3 Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und
hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu ande-
ren Bedingungen geschlossen, so werden die ande-

ren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverlet-
zung werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung ei-
ner Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des
Versicherers
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines
Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung
stützt. Zur Begründung kann er nachträglich weitere
Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kennt-
niserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte
Recht begründen.

B3-1.4 Hinweispflicht des Versicherers
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewie-
sen hat.

B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers
Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rück-
tritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht
berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

B3-1.6 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen.

B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündi-
gung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf
von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte
erlöschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn
Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Ver-
treter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig ver-
letzt hat.

B3-2 Gefahrerhöhung (gilt für die Sachversicherung, Tech-
nische Versicherung und Ertragsausfallversicherung)

B3-2.1 Begriff der Gefahrerhöhung
B3-2.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe

der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers
die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die un-
gerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers
wahrscheinlicher wird.

B3-2.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber
nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerhebli-
cher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor
Vertragsschluss gefragt hat.

B3-2.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach B3-2.1.1 liegt nicht vor,
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat
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oder nach den Umständen als mitversichert gelten
soll.

B3-2.2 Pflichten des Versicherungsnehmers
B3-2.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Ver-

sicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des
Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

B3-2.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich,
dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder ge-
stattet hat, so muss er diese dem Versicherer unver-
züglich anzeigen.

B3-2.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklärung unabhängig von seinem Willen ein-
tritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versiche-
rer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr
Kenntnis erlangt hat.

B3-2.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Ver-
sicherer

B3-2.3.1 Kündigungsrecht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflich-
tung nach B3-2.2.1, kann der Versicherer den Ver-
trag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsneh-
mer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit,
kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den
Fällen nach B3-2.2.2 und B3-2.2.3 bekannt, kann er
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.

B3-2.3.2 Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Bei-
trag verlangen oder die Absicherung der erhöhten
Gefahr ausschließen.
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhö-
hung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Ver-
sicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus,
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzu-
weisen.

B3-2.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach B3-2.3 erlöschen, wenn diese
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versi-
cherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor
der Gefahrerhöhung bestanden hat.

B3-2.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
B3-2.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungs-

fall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine
Pflichten nach B3-2.2.1 vorsätzlich verletzt hat. Ver-
letzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu be-
weisen.

B3-2.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach B3-2.2.2 und
B3-2.2.3 ist der Versicherer für einen Versicherungs-
fall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte

zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der
Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätz-
lich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine
Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt B3-2.5.1 Satz 2
und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versi-
cherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhö-
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hät-
te zugegangen sein müssen, bekannt war.

B3-2.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt be-
stehen,
a)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist,

dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang
der Leistungspflicht war oder

b)  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungs-
falles die Frist für die Kündigung des Versiche-
rers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt
war oder

c)  wenn der Versicherer statt der Kündigung ab
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen
Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten
Beitrag verlangt.

B3-3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
B3-3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
B3-3.1.1 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung

und Ertragsausfallversicherung gilt:
Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Ver-
sicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfal-
les zu erfüllen hat, sind:
a)  die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen

sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften;

b)  die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten.

B3-3.1.2 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versi-
cherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers in-
nerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt
nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der
beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Um-
stand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne
weiteres als besonders gefahrdrohend.

B3-3.1.3 Rechtsfolgen
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder
grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt
des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb ei-
nes Monats, nachdem er von der Verletzung Kennt-
nis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.
Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt hat.

B3-3.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles
Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des
Versicherungsfalles folgende Obliegenheiten zu erfül-
len:

B3-3.2.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Min-
derung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Ver-
sicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, so-
weit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen
– ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen,
wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere
an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer
unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu han-
deln.
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B3-3.2.2 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung
und Ertragsausfallversicherung gilt zusätzlich zu
B3-3.2.1:
Der Versicherungsnehmer hat
a)  dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem

er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich –
ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzei-
gen;

b)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

c)  dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;

d)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentie-
ren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sa-
chen bis zu einer Besichtigung durch den Versi-
cherer aufzubewahren;

e)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich je-
de Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu er-
teilen, die zur Feststellung des Versicherungsfal-
les oder des Umfanges der Leistungspflicht des
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersu-
chung über Ursache und Höhe des Schadens
und über den Umfang der Entschädigungspflicht
zu gestatten;

f)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann;

g)  für zerstörte oder abhandengekommene Wertpa-
piere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden
unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten
und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbe-
sondere abhandengekommene Sparbücher und
andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sper-
ren zu lassen.

h)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des
Versicherers einem anderen als dem Versiche-
rungsnehmer zu, so hat dieser die Obliegenhei-
ten nach B3-3.2.1 und B3-3.2.2 ebenfalls zu er-
füllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen
und rechtlichen Umständen möglich ist.

B3-3.2.3 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt zu-
sätzlich zu B3-3.2.1:
a)  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer in-

nerhalb einer Woche anzuzeigen, auch wenn
noch keine Schadensersatzansprüche erhoben
worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den
Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche gel-
tend gemacht werden.

b)  Er hat dem Versicherer ausführliche und wahr-
heitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und
ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung
zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht
des Versicherers für die Bearbeitung des Scha-
dens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle

dafür angeforderten Schriftstücke übersandt wer-
den.

c)  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein An-
spruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskos-
tenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der
Streit verkündet, hat er dies dem Versicherer un-
verzüglich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn ge-
gen den Versicherungsnehmer wegen des den
Anspruch begründenden Schadensereignisses
ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

d)  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung
von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz
muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Wi-
derspruch oder die sonst erforderlichen Rechts-
behelfe einlegen. Einer Weisung des Versiche-
rers bedarf es nicht.

e)  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haft-
pflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat
er die Führung des Verfahrens dem Versicherer
zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Na-
men des Versicherungsnehmers einen Rechts-
anwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterla-
gen zur Verfügung stellen.

B3-3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
B3-3.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit

nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, so ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei
grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Ver-
hältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht.

B3-3.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts-
oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

B3-3.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat.
Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch für die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
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Abschnitt B4 – Weitere Regelungen
 

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung
B4-1.1 Für die Sachversicherung, Technische Versicherung

und Ertragsausfallversicherung gilt:
B4-1.1.1 Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mit-
zuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben. Falls
keine Versicherungssumme vereinbart ist, ist statt-
dessen der Versicherungsumfang anzugeben.

B4-1.1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
nach B4-1.1.1 vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist
der Versicherer unter den in B3-3 beschriebenen
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfrei-
heit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen
Versicherung erlangt hat.

B4-1.1.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversi-
cherung

B4-1.1.3.1 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die
Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder übersteigt aus anderen Gründen
die Summe der Entschädigungen, die von jedem
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt
eine Mehrfachversicherung vor.

B4-1.1.3.2 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt-
schuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach sei-
nem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer
kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag
des ihm entstandenen Schadens verlangen.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei
demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen
Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus
denen die Beiträge errechnet wurde, nur in die-
sem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen er-
mäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus
allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschä-
digung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in
Deckung gegeben worden wäre.

B4-1.1.3.3 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachver-
sicherung in der Absicht geschlossen, sich da-
durch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlos-
sene Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

B4-1.1.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung
B4-1.1.4.1 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch

den die Mehrfachversicherung entstanden ist, oh-
ne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachver-
sicherung geschlossen, kann er verlangen, dass
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder
die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger
Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herab-

gesetzt wird, der durch die frühere Versicherung
nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung
des Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam,
zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

B4-1.1.4.2 Die Regelungen nach B4-1.1.4.1 sind auch anzu-
wenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehre-
ren Versicherungsverträge der Versicherungswert
gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Ein-
vernehmen der Versicherer geschlossen worden,
kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnis-
mäßige Herabsetzung der Versicherungssummen
und der Beiträge verlangen.

B4-1.2 Für die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:
B4-1.2.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risi-

ko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.
B4-1.2.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekom-

men ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies
wusste, kann er die Aufhebung des später geschlos-
senen Vertrags verlangen.

B4-1.2.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versi-
cherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats
geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversi-
cherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung,
mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung
B4-2.1 Form, zuständige Stelle

Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und
Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und
die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen,
sind in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzu-
geben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform
oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwal-
tung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig be-
zeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen
Regelungen über den Zugang von Erklärungen und
Anzeigen bleiben bestehen.

B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensände-
rung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefs an die letzte dem Versicherer be-
kannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der
Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensänderung des Versicherungsneh-
mers.

B4-2.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter
der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen,
findet bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung B4-2.2 entsprechend Anwendung.

B4-3 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der

Abschnitt B4 – Weitere Regelungen

A B  2 9 0 0 - B   1 0 / 2 0 2 5 8 von 9



Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die
grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristbe-
rechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang
der in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitge-
teilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruch-
steller nicht mit.
Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemei-
nen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

B4-4 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände
B4-4.1 Versicherungsombudsmann

Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen
Verbraucher oder um eine Person handelt, die sich in
verbraucherähnlicher Lage befindet, gilt:
Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten
kann sich der Versicherungsnehmer an den Versiche-
rungsombudsmann e. V. wenden.

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632

10006 Berlin
Telefon: 0800 369 6000

Fax: 0800 369 9000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Der Versicherungsombudsmann e. V. ist eine unab-
hängige und kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle.
Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem Schlich-
tungsverfahren teilzunehmen.

B4-4.2 Versicherungsaufsicht
Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung
des Versicherers nicht zufrieden ist oder Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auftreten,
kann er sich auch an die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht wenden. Der Versicherer unter-
liegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn
Telefon: 0800 2 100 500

E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann
einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden.

B4-4.3 Rechtsweg
Es besteht zudem die Möglichkeit, den Rechtsweg zu
beschreiten.

B4-4.4 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen den
Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Ver-
tragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlas-
sung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland,
sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem der
Versicherer seinen Sitz hat.

B4-4.5 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen Ver-
sicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche
Zuständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlas-
sung oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers;
fehlt ein solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt.
Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsneh-
mer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

B4-5 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

B4-6 Embargobestimmung
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-
mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik
Deutschland entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von
Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Euro-
päischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen.
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